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3. Senat

Versicherte Arbeitgeber

1. Lepinski, Franz 1. Fey, Walter
Düsseldorf Hamburg-Schnelsen

2. Nottbohm, Gustav 2. Dr. Lederer, Georg

Rüdesheim a. Rh. Kassel-Wilh.

3. Volpers, Franz 3. Dr. Spric , Franz

Bochum Dortmund

4. Drews, Karlheinz 4. Tiedt, Hans
Düsseldorf Hannover.

5. Ehrhardt, Max 5. Dr. Eberle, Hermann Christoph
Stuttgart-Bad Cannstatt Braunschweig

6. Henninger, Heinrich 6. Dr. Hohn, Willy
Frankfurt-Riederwald Hanau

7. Dr. Fetzer, Hans
Augsburg

8. Herklotz, Rolf Richard
Singen (Hohentwiel)

4. Senat

1. Benedyczuk, Matthias 1. Dr. Conrady, Hans Walter
Saarbrücken Helmstedt

2. Brinkmann, Heinrich 2. Dr. Gaber, Fritz
Hannover Stuttgart-O.

3. Krieg, Karl 3. Gladebeck, Rolf
Schwäbisch-Gmünd Düsseldorf

4. Skowronek, Marga 4. Dr. Hatesaul, Erich Christian
Hannover Hannover

5. Weber, Willi 5. Dr. Kaiser, Maximilian
Berlin Frankfurt-Süd

6. Zollenkopf, Heinz 6. Reimer, Hans-Ludwig
Hamm/Westfalen Lübec 

7. Beer, Walter 7. Schmidt, Ernst A.
Duisburg-Hamborn Schweinfurt

5. Senat

1. Beer, Walter 1. Dr. van Bürc , Bernhard
Duisburg-Hamborn Flierich üb. Unna

2. Marschei, Oskar 2. Fox, Herbert W.

Recklinghausen-Süd Kassel-Wilh.

3. Neuwald, Michael 3. Graef, Walther
Bochum-Werne Hamm/Westfalen

4. Schlegel, Otto Hermann 4. Michaelis, Friedrich-Wilhelm
Essen-Stadtwald Herne

5. Volpers, Franz 5. Mogk, Georg
Bochum Oberhausen/Rhld.

6. Senat

Für Angelegenheiten des Kassenarztrechts
(vgl. § 12 Abs. 3 Satz 1 SGG)

Kassenärzte Krankenkassen
und Kassenzahnärzte

Ärzte
1. Dr. Degenhard, Bernhard 1. Dr. Ale ander, Karl

Kirchentellinsfurt/ Essen
Tübingen

2. Dr. Deppe, Josef 2. Francke, Eduard
Köln-Deutz Hamburg

3. Dr. Schloßer, Otto Johann 3. Neldner, Willi
Rosenheim/Obb. Hannover

4. Dr. Settgast, Kurt 4. Strakeljahn, Wilhelm
Bösingfeld (Lippe) Bünde/Westf.

5. Dr. Thieding, Friedrich 5. Umrath, Oscar

Kröppelshagen Bad Godesberg
üb. Aumühle

6. Wimmel, Walter
Berlin

Zahnärzte

1. Dr. Boelsen, Ulrich, Neu-Isenburg

2. Dr. Leutke, Gerhard, Berlin
3. Dr. Roschmann, Otto-Georg, Augsburg

4. Dr. Winter, Karl, Düsseldorf

Für Angelegenheiten der Kassenärzte (-Zahnärzte)
(vgl. § 12 Abs. 3 Satz 2 SGG)

Ärzte
1. Dr. Degenhard, Bernhard, Kirdientellinsfurt/Tübingen
2. Dr. Deppe, Josef, Köln-Deutz
3. Dr. Schloßer, Otto Johann, Rosenheim/Obb.
4. Dr. Settgast, Kurt, Bösingfeld (Lippe)
5. Dr. Thieding, Friedrich, Kröppelshagen üb. Aumühle

Zahnärzte

1. Dr. Boelsen, Ulrich, Neu-Isenburg
2. Dr. Leutke, Gerhard, Berlin
3. Dr. Roschmann, Otto-Georg, Augsburg
4. Dr. Winter, Karl, Düsseldorf

7. Senat

Versicherte Arbeitgeber

1. Dr. Kolb, Elisabeth 1. Dr. Hatesaul, Erich Christian
Frankfurt/Main Hannover

Recklinghausen-Süd 2. Schleifenbaum, Rudolf
2. Marschei, Oskar Siegen
3. Neuwald, Michael 3. Michaelis, Friedrich Wilhelm

Bochum-Werne Herne

4. Schlegel, Otto Hermann 4. Mogk, Georg
Essen-Stadtwald Oberhausen/Rhld.

5. Blobel, Karl 5. Wunner, Heinrich
Stuttgart München

6. Dr. van Bürc , Bernhard
Flierich üb. Unna

7. Graef, Walther
Hamm/West.

8. Senat

Versorgungsberechtigte
Mit der Kriegsopferversorgung
vertraute Personen

1. Althaus, Heinrich 1. Dr. Ankenbrank, Kurt
Marburg/Lahn München

2. Haas, Konrad 2. Freigang, Gerhard
Bad Godesberg Berlin

3. Dr. Kayser, Thilde 3. Kuhnert, Hans

Hagen/Westf. Esslingen-Lerchenäc er

4. Reinköster, Hein ich 4. Lorenz, Wilhelm
Hamm/Westf. Saarbrücken

5. Schütz, Heinrich 5. Dr. Paulsen, Heinrich
Münster/Westf. Hamburg-Gr. Flottbek

6. Wagenschwanz, Rudolf
München

1. Becker, Erika Margret

9. Senat
1. Dr. Deiter, Paul

Nordhofen b. Selters Paderborn

2. Hempen, Leopold 2. Jellinghaus, Karl
Berlin Hagen/Westf.

3. Reis, Josef 3. Dr. Kurth, Reinhold
Mainz-Gonsenheim Öffenbach/Main

4. Wenzel, Ma 4. Dr. Mauder, Bruno

Hilden Augsburg

1. Dr. Genenger,

5. Reiff, Eugenie
Neuwied a. Rh.

6. Dr. Töpfer, Richard
Hannover

10. Senat
1. Ernst, Karl

Hans Hermann Barsinghausen/Deister
Riegelsberg -

2. Flönle, Ludwig 2. Dr. Laube, Horst

Tübingen Reutlingen

3. Möller, Adolf 3. Dr. Dr. h. c. Miesbach, Hermann

Recklinghausen München

4. Salomonsen, Hermann 4. Reuter, Hanns

Neumünster Lübeck-Kücknitz

5. Vollnberg, Käthe 5. Schöfisch, Kurt
Hamburg Bremen-Blumenthal

6. Wirschinger, Karl Heinrich
Grafrath

Geschäftsverteilungsplan
des Bundes erichtshofes für da  Jahr 1967

A. Geschäftsverteilung

I. Zivilsenate

Dem I a Zivilsenat sind zugewiesen
1. die Rechtsstreitigkeiten über Patentrecht und Gebrauchs*

musterrecht nebst Verträgen hierüber}
2. die Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen über die Benutzung

eines Geheimverfahrens oder über die ausschließliche Ve ¬
ertung nicht geschützter gewerblicher Erzeugnisse;

3. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet der Arbeitnehmer¬
erfindungen;

4. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Sortenschutzgesetz, soweit
sie nicht dem I b Zivilsenat zugewiesen sind;

5. die Patentnichtigkeitssachen, Zwangslizenzsachen und Pa¬
tentrücknahmesachen ;

6. die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden gegen Be¬
schlüsse des Bundespatentgerichts in Patent- und Gebrauchs¬
mustersachen;

7. die Ansprüche gegen einen Patentanwalt aus Anlaß seiner
Berufstätigkeit (Patentanwaltsgesetz) eins hließlic  von
Schadensersatzansprüchen;

8. die Entscheidungen nach § 7 Abs. 2 LwVG (kraft Gesetzes).

Dem I b Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über Urheberrecht, Verlagsrecht
und das Geschmacksmusterrecht;

2. die Rechtsstreitigkeiten aus dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes, soweit sie nicht dem I a Zivilsenat zuge¬
wiesen sind, insbesondere die Rechtsstreitigkeiten über

a) Warenzeichen,
b) Ansprüche aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wett¬

bewerb, dem Rabattgesetz und der Zugabeverordnung,
c) Firmen- und Namensrecht, soweit es sich um die Ver-

wechselbarkeit im geschäftlichen Verkehr handelt;
3. die Rechtsstreitigkeiten aus dem So tenschutzgesetz, soweit

es sich um Streitigkeiten über den Sortennamen handelt;
4. die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden gegen Be¬

schlüsse des Bundespatentgerichts in Warenzeichen- und
Geschmacksmustersachen;

5. die Rechtsstreitigkeiten, über
a) Ansprüche aus Kauf und Tausch von Wertpapieren,
b) Ansprüche aus Besitz und Eigentum (einschließli h der

Fälle des § 771 ZPO), Nießbrauch und Pfandrecht (ein¬
schließlich des kaufmännischen Zurüc behaltungsre hts,
HGB § 369) an Wertpapieren sowie aus Rechtsgeschäf¬
ten hierüber,  

c) Ansprüche auf Grund des Börsengesetzes und des Ge¬
setzes betr.' die Pflichten der Kaufleute bei Aufbewah¬
rung fremder Wertpapiere;

6. die Rechtsstreitigkeiten über Auftragsverhältnisse (BGB
§§ 662 ff) zwischen Kreditinstituten und ihren Kunden oder
zwischen Kreditinstituten untereinander, soweit die Insti¬
tute die üblichen Bankgeschäft  betreiben und nicht mit
Sonderaufgaben befaßt sind (wie z. B. Bausparkassen, Teil¬
zahlungsinstitute und ähnliche);

7. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus Speditions-,
Lager- und Frachtgeschäften;

8. die Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus dem Erwerb
eines Handelsgeschäftes (GVG § 95 Nr. 4d);

9. die Bestimmung des zuständigen Geridrts nach § 36 ZPO
und § 9 EGZPO;

10. alle Rechtsstreitigkeiten und Entscheidungen, die nicht
einem anderen Senat zugewiesen sind;

11. die Entscheidungen, die erforderlich werden, bevor sich
der für die Bearbeitung der Sache zuständige Senat fest¬
stellen läßt.

Dem II. Zivilsenat sind zugewiesen

1. a) die Seesachen (HGB §§ 474 ff nebst SeemannsO, See-
mannsG und StrandungsO § 44),

b) die Rechtsstreitigkeiten aus den Reichsgesetzen über
Binnenschiffahrt und Flößerei (einschließlich von Zu¬
sammenstößen von Schiffen mit Nichtschiffen),

c) die Rechtsstreitigkeiten über Schleppverträge und Ver¬
sicherungen (einschließlich von Rückversicherungen)
wegen Wasser- (See- oder Fluß-) Transport allein oder
in Verbindung mit Landtransport,

d) die Rechtsstreitigkeiten aus dem Gesetz über Rechte an
eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken vom
15. November 1940, über Besitz und Eigentum an Schif¬
fen und Schiffsbauwerken sowie über Ansprüche aus
schuldrechtlichen Verträgen über Schiffe und Schiffsbau¬
werke,

e) die Rechtsstreitigkeiten über Schiffspfandrechte und
Zwangsvollstrec ung in Schiffe (ZVG §§ 162 ff);

2. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Ansprüche aus Kontokorrenten (HGB § 355),
b) Ansprüche aus Kommissionsgeschäften (HGB §§ 383 ff);

3. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Ansprüche aus Gesellschaftsverhältnissen (BGB §§ 705 ff)

und Gemeinschaften (BGB §§ 741 ff),
b) innere Verhältnisse von Handelsgesellschaften, stillen

Gesellschaften, eingetragenen Genossenschaften und Ge¬
sellschaften mit beschränkter Haftung sowie Vereinen
(auch Versicherungsvereinen auf Gegenseitig eit) mit
Einschluß der Rechtsstreitigkeiten zwischen diesen Ge¬
sellschaften, Genossenschaften oder Vereinen und ihren
Vorstandsmitgliedern oder Geschäftsführern,

c) Firmenrecht (HGB §§ 17 ff), soweit ni ht der Ib Zivil¬
senat zuständig ist (Nr. 2 c);

4. die Rechtsstreitigkeiten über Wechselsachen, Schecksachen
und Ansprüche aus kaufmännischen Anweisungen;

5. die Rechtsstreitigkeiten über Versicherungsverhältnisse;

6. die Entscheidungen im Falle des § 28 FGG,
a) sofern es sich um die Führung der Schiffsregister, Bin¬

nenschiffsregister und Schiffsbauregister und sonstige
Befugnisse der Registerrichter oder Dispachen handelt,

b) soweit es sich um die Führung der Handelsregister, Ge¬
nossenschaftsregister und Vereinsregister und um son¬
stige Befugnisse der Registerrichter handelt.

Dem III. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Reditsstreitigkeiten über
a) Schadensersatzansprüche

aa) von juristischen Personen des öffentlichen Redits ge¬
gen ihre Beamten, Richter und Soldaten auf Grund
des Dienstverhältnisses,

bb) gegen Beamte aus § 839 BGB, soweit nicht der V. Zi¬
vilsenat zuständig ist (Nr. 2 i),  

cc) gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts auf
Grund des Art. 131 WRV und des Art. 34 GG,

dd) gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts
aus der Verletzung der Straßenunterhaltungspflicht
oder Verkehrssicherungspflicht auf Straßen,

b) die Ansprüche von Beamten, Richtern und Soldaten so¬
wie ihren Hinterbliebenen auf Grund des Dienstverhält¬
nisses, soweit noch die Zuständi keit der ordentlichen
Gerichte begründet ist;



2. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Ansprüche auf Entschädigung wegen

aa) Enteignung un  enteignungsgleidien Eingriffs,
bb) Inanspruchnahme auif Grund des Reichsleistungs¬

gesetzes und des Bundesleistungsgesetzes oder wegen
polizeili her Maßnahmen enteignungsähnlicher Art,

cc) unschuldig erlit ener Untersuchungshaft oder Frei»
spruchs im Wiederaufnahmeverfahren,

b) vermögensrechtliche Ansprüche aus Aufopferung für das
gemeine Wohl und aus öffentlich-re htlicher Verwahrung
sowie Schadensersatzansprüche aus der Verletzung öffent¬
lich-rechtlicher Pflichten (VwGO § 40 Abs. 2 Satz 1),

c) Ansprüche aus der Menschenrechtskonvention;
3. die Entscheidungen über Revisionen in Angelegenheiten des

Baulandbeschaffungsgesetzes vom 3. August 1953 und des
Bundesbaugesetzes vom 23. Juni I960;

4. Erbrecht einschließlich von Erbschaftskäufen, soweit nicht der
IV. Zivilsenat (Nr. 1 c) oder der V. Zivilsenat (Nr. 2 f) zu¬
ständig ist;

5. Schenkungen (BGB §§ 516 ff), soweit nicht der II. Zivilsenat
(Nr. 1) oder der V. Zivilsenat (Nr. 2 a) zuständig ist, sowie
Stiftungen (BGB §§ 80ff), Nießbrauch an Vermögen (BGB
§§ 1085 ff) und Leibrenten (BGB §§ 759 ff);

6. die Rechtsstreitigkeiten über Darlehen (BGB §§ 607 ff) oder
abstrakte Schuldverhältnisse (BGB §§ 780  808 a), soweit
nicht der Ib Zivilsenat (Nr. 5 c) oder der II. Zivilsenat
(Nr. 2 a) zuständig ist;

7. die Entscheidungen nach § 109 BRAO (auch in Verbindung
mit § 108 BNotO), § 77 Abs. 2 der Wirtschaftsprüferord¬
nung, § 56 Abs. 2 des Steuerberatungsgesetzes und § 93
Abs. 2 der Patentanwaltsordnung;

8. die Entscheidungen nach § 159 Abs. 1 GVG in Zivilsachen
nebst § 2 FGG;

9. die Entscheidungen in den Fällen des § 28 FGG, wenn es
sich um Nachlaßsachen handelt, bei denen es nicht aus¬
schließlich oder überwiegend um vom allgemeinen Recht
abweichendes Recht der Erbfolge in landwirtschaftliche
Grundstücke geht.

Dem IV. Zivilsenat sind zuge iesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Personenrecht, insbesondere Namensrecht (BGB § 12),

soweit nicht der Ib Zivilsenat zuständig ist (Nr. 2c),
einschließlich Entmündigungen und Todeserklärungen,

b) Familienrecht,
c) die erbrechtlichen Wirkungen der Zugewinngemeinschaft

(BGB § 1371 nF);
2. die Entscheidungen in Fällen des § 28 FGG, sofern es sich

um Personenrechts- und Familienrechtssachen handelt;
3. die Bestimmung des zuständigen Gerichts im Falle des

§ 650 Abs. 3 ZPO;
4. die Rechtsstreitigkeiten über Rückgriffsansprüche, die mit

Rückerstattungssachen Zusammenhängen;
5. die Rechtsstreitigkeiten über Angelegenheiten des Bundes¬

gesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialisti¬
schen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz) und des
Bundesgesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffent¬
lichen Dienstes;

6. die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes gemäß § 23
Abs. 1, § 29 Abs. 1 EGGVG über die Rechtmäßigkeit der
Anordnungen, Verfügungen oder sonstigen Maßnahmen,
die von den Justizbehörden zur Regelung einzelner Ange¬
legenheiten auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts ein¬
schließlich des Handelsrechts, des Zivilprozesses und der
freiwilligen Gerichtsbarkeit getroffen sind.

Dem V. Zivilsenat sind zuge iesen
1. die Entscheidungen über Rechtsbeschwerden in Landwirt¬

schaftssachen;
2. die Rechtsstreitigkeiten über

a) Ansprüche aus Verträgen über Grundstüc e und grund¬
stücksgleiche Rechte (einschließlich Vorkaufs und Wie¬
derkaufs),

b) Landpachtverträge (LandpachtG v. 25. Juni 1952 § 1),
c) Ansprüche aus Besitz und Eigentum an Grundstücken

und an Sachen, die mit einem Grundstück oder Gebäude
in körperliche Verbindung gebracht sind, mit Einschluß

von überbau und Grenzverhältnissen (BGB §§ 912  916,
919   923), ferner die Rechtsstreitigkeiten aus dinglichen
Vorkaufsrechten und Rechtsgeschäften darüber,

d) Ansprüche aus dinglichen Rechten an Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten und Rechtsgeschäften dar¬
über,

e) Nachbarrecht nebst dessen Verletzung (BGB §§ 903   910,
GewO § 26),

f) Erbrecht, wenn es sich ausschließlich oder überwiegend
um vom allgemeinen Recht abweichendes Recht der Erb¬
folge in landwirtschaftliche Grundstücke handelt,

g) Zwangsvollstreckung in Grundstücke mit Einschluß von
Kauf und Tausch von Rechten aus dem Meistgebot (ZVG
§ 81),

h) Bergrechtssachen (EGBGB Art. 67) einschließlich der Ab¬
baurechtssachen (EGBGB Art. 68) sowie Wasserrechts-
sachen (EGBGB Art. 65) einschließlich der Deich- und
Sielrechtssachen (EGBGB Art. 66),

i) Schadensersatzansprüche wegen Amtspflichtverletzung
von Grundbuchbeamten in Grundbuchsachen einsc ließ¬
lich der Rückgriffsansprüche gegen Beamte,

k) Jagd- und Fischereirechte nebst Verträgen hierüber,
1) kirchenre htliche Verhältnisse sowie Sc ulbaulasten und

Grabstätten (EGBGB Art. 132, 133),
m) Familiengüter und Lehen (EGBGB Art. 59);

3. die Entscheidungen in den Fällen
a) des § 28 FGG, wenn es sich um Nachlaßsachen handelt,

bei denen es ausschließlich oder überwiegend um vo 
allgemeinen Recht abweichendes Recht der Erbfolge in
landwirtschaftliche Grundstücke geht,

b) des § 79 GBO,
c) des § 2 ZVG und des § 3 des Gesetzes zur Änderung der

Vorschriften des Fideikommiß- und Stiftungsrechtes vo 
28. Dezember 1950.

Dem VI. Zivilsenat sind zugewiesen

die Rechtsstreitigkeiten über
1. Ansprüche aus unerlaubten Handlungen, soweit nicht der

III. Zivilsenat (III 1 a) oder der V. Zivilsenat (Nr. 2 c, i und
k) zuständig ist, Schadensersatzansprüche aus Heilbehand¬
lung, auch wenn die Ansprüche auf Vertrag gestützt sind,
sowie Ansprüche aus dem Recht am eigenen Bild (§  2 ff des
KunstUrhG vom 9. Januar 1907);

2. Ansprüche aus Unfällen, an denen ein Luftfahrzeug, ein
Kraftfahrzeug, eine Eisenbahn oder eine Straßenbahn be¬
teiligt sind, auch wenn sie auf den Beförderungsvertrag ge¬
stützt sind, jedoch mit Ausnahme der zur Zuständigkeit des
Ib Zivilsenats (Nr. 7) gehörenden Frachtverträge über Güter;

3. Schadensersatzansprüche auf Grund sonstiger besonderer
Gesetzesvorschriften (z. B. ZPO § 302 Abs. 4, §§ 717, 945),
soweit sie nicht einem anderen Senat besonders zugewiesen
sind;

4. Dienstverhältnisse, soweit nicht der Ia Zivilsenat (Nr. 7),
der II. Zivilsenat (Nr. 3 b) oder der VII. Zivilsenat (Nr. 1 b
und 2) zuständig ist;

5. Schadensersatzansprüche gegen Rechtsanwälte und Notare.

Dem VII. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Werkverträge, soweit nicht der VI. Zivilsenat (Nr. 1

und 2) zuständig ist,
b) Dienstverhältnisse der Architekten und anderer bei

Bauten beschäftigter Personen;

2. die Rechtsstreitigkeiten über Auftragsverhältnisse (BGB
§§ 662 676) und Geschäftsführung ohne Auftrag (BGB
§§ 677—687), soweit nicht der Ib Zivilsenat (Nr. 6) zuständig
ist;

3. die Rechtsstreitigkeiten über ungerechtfertigte Bereicherung
(BGB §§ 812 ff), sofern es nicht mit Rücksicht auf das neben
diesen Bestimmungen anzuwendende Recht zweckmäßig er¬
scheint, daß die Sache von dem für dieses Recht zuständigen
Senat erledigt wird;

4. die Rechtsstreitigkeiten über Schiedsverträge und Schieds¬
sprüche (ZPO §§ 1025 ff, § 274 Abs. 2 Nr. 3);

5. die Rechtsstreitigkeiten über die Vertragsverhältnisse der
Handelsvertreter (HGB §§84 ff);
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B. Besetzung der Senate mit Berufsrichtern

I.

1. Senat

Vorsitzender Vertreter

Präsident Schneider

Bundesrichter Dr. Haug
Bundesrichter Dr. Schubert
Bundesrichter Heyer

Bundesrichter Dr. Haug

Mitglieder
Bundesrichter Heyer
Bundesrichter Dr. Haug
Bundesrichter Dr. Schubert

Senatsp äsident Brackmann
Senat

Bundesrichter Demiani

Mitglieder
Bundesrichter Demiani Bundesrichter Dr. Baresel
Bundesrichter Dr. Baresel Bundesrichter Demiani
Bundesrichter Hunger Bundesrichter Dr. Kaiser
Bundesrichter Dr. Kaiser Bundesrichter Hunger

3. Senat

Senatspräsident Prof. Dr. Bogs Bundesrichter Dr. Langkeit

Mitglieder
Bundesrichter Dr. Langkeit Bundesrichter Dr. Krebs
Bundesrichter Dr. Krebs Bundesrichter Spielmeyer
Bundesrichter Spielmeyer Bundes i hter Dr. Langkeit

4. Senat

Bundesric ter Schmitt

Mitglieder
Bundesrichter Müller
Bundesrichter Müller
Bundesrichter Dr. Ecker

5. Senat

Bundesrichter Dr. Dapprich

Senatspräsident Penquitt

Bundesrichter S hmitt
Bundesrichter Dr. Ecke 
Bundesrichter Müller

Senatspräsident Richter

Mitglieder
Bundesrichter Dr. Dapprich Bundesrichter Dr. Witte
Bundesrichter Mellwitz Bundesrichter Dr. Da prich
Bundesrichter Dr. Witte Bundesrichter Dr. Krebs

6. Senat

Senatspräsident Prof. Dr. Bogs Bundesrichter Dr. Langkeit
Mitglieder

Bundesrichter Dr. Langkeit Bundesrichter Spielmeyer
Bundesrichter Spielmeyer Bundesrichter Dr. Langkeit

7. Senat

Senatspräsident Richter Bundesrichter Dr. Kläß

Mitglieder
Bundesrichter Dr. Kläß Bundesrichter Dr. Strauß
Bundesrichter Dr. Krebs Bundesrichter Dr. Schwankhart

8. Senat

Vorsitzender Vertreter

Senatspräsident Stengel Bundesrichter Dr. Neuhaus

Mitglieder
Bundesrichter Dr. Neuhaus Bundesrichter Petersen
Bundesrichter Petersen Bundesrichter Dr. Schwankhart
Bundesrichter Dr. Schwankhart Bundesrichter Dr. Neuhaus

9. Senat

Senatspräsident Dr. Weiß Bundesrichter Dr. Maisch

Mitglieder
Bundesrichter Dr. Maisch
Bundesrichter Schindler

Bundesri hter Dr. Brocke
Bundesrichter Dr. Neuhaus

10. Senat

Senatspräsident Dr. Tesmer Bundesrichter Sautter

Mitglieder
Bundesrichter Sautter
Bundesrichter Dr. Strauß
Bundesri hter Dr. Brocke

Bundesriditer Dr. Brocke
Bundesrichter Sautter
Bundesrichter Dr. Strauß

11. Senat

Senatspräsident Dr. Haueisen Bundesric terin Dr. Sch arz

Mitglieder
Bundesrichterin Dr. Schwarz Bundesrichter Sonnenberg
Bundesri  ter Sonnenberg Bundesriditer Dr. Buss
Bundesrichter Dr. Buss Bundesrichterin Dr. Schwarz

Senatspräsident Raadt

12. Senat

Bundesrichter Schmidthals

Mitglieder
Bundesrichter Schmidthals Bundesrichter D . Friederichs
Bundesrichterin Geyser Bundesrichter Dr. Friederichs
Bundesrichter Dr. Friederichs Bundesrichterin Geyser

Präsident  chneider

Großer Senat

Senatspräsident Prof. Dr. Bogs

Mitglieder
Bundesrichter Dr. Kläß
Bundesrichter Dr. Haug
Bundesrichter Dr. Dapprich
Senatspräsident Stengel
Bundesrichter Dr. Strauß
Bundesrichter Dr. Neuhaus

Senatspräsident Richter
Bundesrichter Dr. Langkeit
Bundesrichter Schmitt
Bundesrichter Sautter
Bundesrichter Dr. Krebs
Bundesrichter Schindler

Gehört ein nach § 41 Abs. 5 Satz 2 SGG bestimmtes berufs¬
richterliches Mitglied dem Großen Senat bereits als Mitglied
nach § 41 Abs. 1 SGG an, so tritt im Großen Senat sein Ver¬
treter an seine Stelle.

C. Besetzung der Senate mit ehrenamtlichen Richtern

Den einzelnen Senaten werden nachstehende Bundessozial¬
richter in der jeweils angegebenen Reihenfolge zugeteilt.

1. Senat

Versicherte Arbeitgeber

1. Franke, Walter
Friedberg/Hessen

2. Günther, Friedrich
Oldenburg/Holst.

3. Kwiatkowski, Friedrich
Dortmund-Huckarde

4. Rundgeburt, Heinrich
Essen-Borbec 

5. Viehweger, Gerdt
Münster/Westf.

1. Dr. Baumann, Wilhelm
Berlin

2. Dr. Fritzemeyer, Werner
Heidelberg

3. Dr. Hohn, Willy
Han u

4. Läer, Bernhard
Lüneburg

5. Dr. Neumann, Günter
Frankfurt/Eschersheim

6. Weinreich, Paul
Hannover-Kleefeld

2. Senat

Versicherte Arbeitgeber

1. Drews, Karlheinz
Düsseldorf

2. Ehrhardt, Max
Stuttgart-Bad Cannstatt

3. Henninger, Heinrich
Frankfurt-Riederwald

4. Lepinski, Franz
Düsseldorf

5. Nottbohm, Gustav
Rüdesheim a. Rh.

6. Volpers, Franz
Bochum

1. Dr. Eberle, Hermann Christoph
Braunschweig

2. Dr. Fetzer, Hans
Augsburg

3. Fey, Walter
Hamburg-Schnelsen

4. Herklotz, Rolf Richard
Singen (Hohentwiel)

5. Dr. Lederer, Georg
Kassel-Wilh.

6. Dr. Sprick, Franz
Dortmund

7. Tiedt, Hans
Hannover

8. Wunner, Heinrich
München
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I.

L Senat

1. Rentenversicherung der Angestellten (Endzahlen 1, 3, 5
sowie 17, 37, 57, 77, 97).

2. Streitigkeiten zwischen Körperschaften (Anstalten) des
öffentlichen Rechts über einen Anspruch aus der Rentenver 
sicherung der Angestellten.

3. St eitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art zwischen dem
Bund und den Ländern sowie zwischen verschiedenen Län¬
dern gemäß § 39 Abs. 2 SGG.

4. Entscheidungen betr. Bundessozialrichter gem ß § 47 SGG,
in den Fällen des § 21 SGG jedoch nicht bei Beschlüssen des
Vorsitzenden des 1. Senats.

5. Bestimmung des zuständigen Gerichts gemäß § 58 SGG.

2. Senat

Unfallversicherung (ohne Bergbau).

3. Senat

1. Krankenversicherung sowie die Streitigkeiten na   § 183
Abs. 3 und 5 RVO, soweit diese nur den Übergang des Ren¬
tenanspruchs auf den Träger der Krankenversicherung be¬
treffen, Streitigkeiten nach § 381 Abs. 4 RVO (ohne Bergbau)
sowie Streitigkeiten nach §§ 1436 RVO, 158 AVG.

2. Versicherungspflicht, Versicherungsberechtigung und Bei¬
tragspflicht in der Arbeitslosenversicherung sowie in den
Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten, wenn
eine Krankenkasse Beklagte ist.

4. Senat

1. Rentenversicherung der Arbeiter (ungerade Nummern).

2. Streitigkeiten zwischen Körperschaften (Anstalten) des
öffentlichen Rechts über einen Anspruch aus der Renten er¬
sicherun  der Arbeiter sowie Streitigkeiten äus der hütten¬
knappschaftlichen Pensionsversic erung im Saarland.

5. Senat
1. Knappschaftliche Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung.

2. Entscheidungen betr. Bundessozialrichter in den Fällen der
§§ 21, 47 SGG bei Beschlüssen des Vorsitzenden des 1. Senats.

6. Senat
Kassenarztrecht.

7. Senat
1. Arbeitslosenversicherung und übrige Aufgaben der Bundes¬

anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung.

2. Kindergeldrecht.

3. Alterssicherung der Landwirte.

8. Senat

Kriegsopfer- und Soldatenversorgung (ungerade Nummern
außer den durch 3 teilbaren).

9. Senat

1. Kriegsopfer- und Soldatenversorgung (gerade Nummern
außer den durch 3 teilbaren).

2. Streitigkeiten zwischen einer Versorgungsdienststelle und
einer Körperschaft (Anstalt) des öffentlichen Rechts über
einen Anspruch aus der Kriegsopferversorgung.

10. Senat

1. Kriegsopfer- und Soldatenversorgung
(durch 3 teilbare Nummern).

Klagen nach § 88 Abs. 7 des Soldatenversorgungsgesetzes in
der Fassung vom 6. 8. 1964.

11. Senat

Rentenversicherung der Angestellten
(soweit nicht der 1. Senat zuständig ist).

12. Senat

Rentenversicherung der Arbeiter (gerade Nummern).

II.
1. Sowohl in die Hauptregister der „A -, „J - und „V -Sachen

(Angestelltenversicherung, Rentenversicherung der Arbei¬
ter, Kriegsopferversorgung) als auch in die Einzelregister
der übrigen Sachen sind mehrere an einem Tag eingehende
Revisionen und Armenrechtsanträge in alphabetischer
Reihenfolge, geordnet nadi dem Namen des Klägers, einzu¬
tragen.

2. Gel ngt eine Revisionssache erneut an das Bundessozial¬
gericht, so ist sie von demselben Senat zu bearbeiten, der
die Zurückverweisung ausgesprochen hat. Entsprechendes
gilt, wenn in einer erledigten Sache Wiedereinsetzung be¬
antragt oder wenn Wiederaufnahmeklage erhoben wird.

3. Hat ein Senat über einen Armenrechtsantrag entschieden, so
ist er auch zuständig,  enn danach Revision eingelegt wird.

4. In Streitigkeiten zwischen dem Bund, den Ländern, Körper¬
schaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts
sowie Behörden entsc eidet derjenige Senat, der für das
Rechtsgebiet zuständig ist, [dem der erhobene Anspruch
angehört, in der Angestelltenversicherung der 1. Senat, in
der Arbeiterrentenversicherun  der 4. Senat, in der Kriegs¬
opferversorgung der 9. Senat. Notfalls entscheidet derjenige
Senat, der für die Streitigkeiten aus dem Aufgabengebiet
des Beklagten zuständig ist.

Für die in § 82 Abs. 4 Satz 1 und 2 des Gesetzes über das
Bundesverfassungsgericht in der Fassung vom 3. 8. 1963
(Bundesgesetzbl. I S. 589) vorgesehene Äußerung sind zu¬
ständig:
a) in Sachen aus der Angestelltenversicherung abwechselnd

der 1. und 11. Senat,

b) in Sachen aus der Arbeiterrentenversicherung abwe h¬
selnd der 4. und 12. Senat,

c) in Sachen aus der Kriegsopferversorgung in regelmäßiger
Folge der 8., 9. und 10. Senat,

d) in Sachen aus den Aufgabengebieten des 2., 3., 5., 6. und
7. Senats der jeweils zuständige Senat,

e) in Verfahrenssachen sowie in allen übrigen Sachen, die
nicht unter die Buchstaben a) bis d) fallen, in regelmä¬
ßiger Folge der 1. bis 12. Senat.

Maßgebend ist ein besonderes Register (mit Unterabteilun¬
gen), in das die Ersuchen des Bundesverfassungsgerichts
nach der Reihenfolge des Eingangs einzutragen sind.

6. Bei Zweifeln über die Zuständigkeit entscheidet das Präsi¬
dium.

7. Die Vorsitzenden der Senate bestimmen vor Beginn des
Geschäftsjahres für dessen Dauer, nach welchen Grundsätzen
die Berufsrichter in den Verfahren mitwirken. Diese Anord¬
nung kann nur geändert werden, wenn es wegen Über¬
lastung, ungenügender Auslastung, Wechsel oder dauernder
Verhinderung einzelner Mitglieder des Senats nötig wird.

Die Anordnung ist schriftlich niederzulegen sowie der Ge¬
schäftsstelle und der Verwaltungsabteilung zuzuleiten.

Geschäftsverteilungsplan
des Bundessozialgerichts für das Jahr 1967

A. Verteilung der Geschäfte auf die Senate

2.

6. die Entscheidungen in den Fällen des § 28 FGG, soweit nicht
der II. Zivilsenat (Nr. 6), der III. Zivilsenat (Nr. 9), der
IV. Zivilsenat (Nr. 2), der V. Zivilsenat (Nr. 3 a) oder der
VIII. Zivilsenat (Nr. 4) zuständig ist.

Dem VIII. Zivilsenat sind zugewiesen

1. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Ansprüche aus Kauf und Tausch von beweglichen Sachen

und Rechten, soweit nicht der Ib Zivilsenat (Nr. 5 a), der
II. Zivilsenat (Nr. 1) oder der V. Zivilsenat (Nr. 2 d und g)
zuständig ist,

b) Miet- und Pachtverh ltnisse, soweit nicht der II. Zivil¬
senat (Nr. 1) oder der V. Zivilsenat (Nr. 2 b) zuständig ist,

c) Leihe und Verwahrung (BGB §§ 598 ff, 688 ff), soweit nicht
der Ib Zivilsenat (Nr. 5 c), der II. Zivilsenat (Nr. 1), der
III. Zivilsenat (Nr. 2 b) oder der V. Zivilsenat (Nr. 2 a)
zuständig ist,

d) Bürgschaften (BGB §§ 765 ff); jedoch ist bei Rechtsstrei-
tigkeiten über eine Bürgschaft für die Zuständigkeit die
Hauptverbindlichkeit maßgebend, wenn nur deren Be¬
stand den Gegenstand des eigentlichen Streites bildet,

e) die Re  tsstreitigkeiten über die Vertragsverhältnisse
der Mäkler (BGB §§ 652 ff) einschließlich der Handels¬
mäkler (HGB §§93 ff) sowie über Ansprüche aus § 354
HGB;

2. die Rechtsstreitigkeiten über
a) Ansprüche aus Besitz und Eigentum an beweglic en

Sachen, aus Funden (BGB §§ 965 ff) sowie auf Vorlegung
von Sac en (BGB §§ 809   811), soweit nicht der Ib Zivil¬
senat (Nr. 5 b) oder der II. Zivilsenat (Nr. 1) zuständig
ist,

b) Ansprüche aus Nießbrauc  und Pfandrecht an beweg¬
lichen Sachen und Rechten einschließlich des kaufmänni¬
sc en Zurückbehaltungsrechts (HGB § 369) und von
Rechtsgeschäften hierüber, so eit nicht der I b Zivilsenat
(Nr. 5 b), der II. Zivilsenat (Nr. 1) oder der V. Zivilsenat
(Nr. 2 d) zuständig ist;

3. die Rechtsstreitigkeiten über
) Zwangsvollstrec ung in anderes als unbewegliches Ver¬

mögen (einschließlich der Klagen auf Erlaß des Voll¬
streckungsurteils und mit Einschluß von § 771 ZPO, da¬
gegen mit Ausschluß der §§ 767   769 ZPO),

b) Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe  on
Sachen und zur Erwirkung von H ndlungen oder Unter¬
lassungen (ZPO §§ 883 ff) sowie Offenbarungseid und
Haft (ZPO §§ 899 ff), soweit nicht der III. Zivilsenat
(Nr. 1 a) zuständig ist,

c) Anfeditung von Rechtsgeschäften eines Schuldners zum
Nachteil seiner Gläubiger im Konkurs und außerhalb des
Konkurses (KO §§ 29 ff, 196; AnfechtungsG), auch soweit
Scheingeschäft behauptet wird;

4. die Entscheidungen nach § 47 Abs. 2 MSchG i. V. m. § 28
Abs. 2 und 3 FGG.

II. Strafsenate

Dem 1. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Oberlandes¬
gerichte Bamberg, Karlsruhe, Koblenz, München, Nürnberg
und Stuttgart;

2. die Revisionen in Militärstrafsachen (zweiter Teil des Wehr¬
strafgesetzes vom 30. März 1957, BGBl I 298);

3. die Revisionen in Strafsachen wegen Vergehen des 5 a. Ab¬
schnitts, Zweiter Teil des Strafgesetzbuchs, soweit nicht der
3. Strafsenat daifür zuständig ist.

Dem 2. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für die Bezirke der Öberlandes-
gerichte Bremen, Frankfurt am Main, Köln, Saarbrücken und
Zweibrücken so ie der Landgerichte Wuppertal und Düssel¬
dorf aus dem Bezirk des Oberlandesgerichts Düsseldorf;

2. die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes als gemein¬
schaftliches oberes Geridit (StPO §§ 12 ff, JGG § 42 Abs. 3),
soweit nicht der 3. Strafsenat (Nr. 3 a) zuständig ist, die Be¬
stimmung des zuständigen Gerichts nach § 19 Abs. 2 Zustän-
digkeitsergänzungsG vom 7. August 1952, BGBl III 310 1,
und die sonstigen Entscheidungen, die keinem anderen Straf¬
senat zugeteilt sind.

Dem 3. Strafsenat sind zugewiesen
1. die Untersuchungen und Entscheidungen im ersten und letzten

Rechtszug in den in § 134 GVG bezeichneten Strafsachen aus
allen Oberlandesgerichtsbezirken einschließlich des Bezirks
des Kammergerichts;

2. die Revisionen in Strafsachen gegen die Entscheidungen der
in § 74 a GVG bezeichneten Strafkammern aus allen Ober¬
landesgerichtsbezirken, für den Bezirk des Kammergeri hts
jedoch nur insoweit, als sie nicht Fälle der Verschleppung
und der politischen Verdächtigung (§§ 234 a, 241a StGB;
Berliner Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit vom
14. Juni 1951, GVB1 417) betreffen;

3. a) die Entscheidungen des Bundesgerichtshofes als gemein¬
schaftliches oberes Gericht (StPO §§ 12 ff, JGG § 42
Abs. 3), soweit es sich um die durch §§ 74 a, 120 GVG be¬
gründete Zuständigkeit der Landgerichte und Oberlandes¬
gerichte und um die durch § 102 JGG begründete Zustän¬
digkeit der Jugendschöffengerichte handelt,

b) die Entscheidungen nach § 153 c StPO.
Dem 4. Strafsenat sind zugewiesen

1. die Revisionen in Strafsachen für den Bezirk des Oberlandes¬
gerichts Hamm sowie der Landgeri hte Kleve und Mönchen¬
gladbach aus dem Bezirk des Oberlandesgerichts Düsseldorf?

2. die Revisionen in Verkehrsstrafsachen (einschließlic  der
Eisenbahn- und Luftunfälle mit Ausnahme von Unfällen der
Berliner Stadtbahn);

3. die Entsc eidungen nach § 27 des Deutschen Auslieferungs¬
gesetzes vom 23. Dezember 1929.

Dem 5. (Berliner) Strafsenat sind zugewiesen
1. die Revisionen in Strafsachen für den Bezirk des Kammer¬

gerichts und ifür die Bezirke der Oberlandes erichte Braun¬
schweig, Celle, Hamburg, Oldenburg und Schleswig sowie
der Landgerichte Duisburg und Krefeld aus dem Bezirk des
Oberl ndesgerichts Düsseldorf;

2. die Revisionen gegen die Entscheidungen der in § 74 a GVG
bezeichneten Strafkammern des Bezirks des Kammergerichts,
die Fälle der Verschleppung un  der politisc en Verdäc ti¬
gung (StGB §§ 234 a, 241 a) betreffen;

3. die Revisionen in Strafsachen gegen Entscheidungen aller
Gerichte, wenn es sich um die Anwendung des Berliner Ge¬
setzes zum Schutze der persönlichen Freiheit vom 14, Juni
1951, GVB1 417, handelt;

4. die Entscheidun en des Bundesgerichtshofes gemäß § 2a
Abs. 1, § 29 Abs. 1 EGGVG über die Re htmäßigkeit der An¬
ordnungen, Verfügungen oder sonstigen Maßnahmen, die
von den Justizbehörden zur Regelung einzelner Angelegen¬
heiten auf dem Gebiet der Strafrechtspflege oder von den
Vollzugsbehörden im Vollzug der Freiheitsstrafen, der Maß¬
regeln der Sicherung und Besserung, des Jugendarrests und
der Untersuchungshaft getroffen sind.

III. Große Senate
(nachrichtlich)

Die Zuständigkeit des Großen Senates für Zivilsachen, des
Großen Senates für Strafsachen und der Vereinigten Großen
Senate ergibt sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz, dem Ge¬
setz gegen Wettbewerbsbes hränkungen, dem Deutsc en Ri  ¬
tergesetz, der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwalts¬
ordnung, der Wirtschaftsprüferordnung und dem Steuerbera¬
tungsgesetz.

IV. Kartellsenat
(nachrichtlich)

Der Kartellsenat ist lcraft Gesetzes für die Entscheidungen
über die in § 95 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun¬
gen aufgeführten Rechtsmittel zuständig.

V. Dienstgericht des Bundes
(nachrichtlich)

Das Dienstgericht des Bundes ist kraft Gesetzes in denjeni¬
gen Angelegenheiten von Richtern, Mitgliedern des Bundes¬
rechnungshofes, Staatsanwälten sowie Bundes- und Landes¬
anwälten zuständig, die ihm durch das Deutsche Richtergesetz
übertragen sind.

VI. Senat für Notarsachen
(nachrichtlich)

Der Senat für Notarsachen ist kraft Gesetzes für diejenigen
Angelegenheiten zuständig, die in der Bundesnotarordnung
dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Ausnahme der
Entscheidungen nach § 108 Abs. 2 BNotO i. V. m. § 109 BRAO,
für die der III. Zivilsenat zuständig ist.



VII. Senat für Anwaltssachen

(nachrichtlich)
Der Senat für Anwaltssachen ist kraft Gesetzes für diejenigen

Angelegenheiten zuständig, die in der Bundesrechtsanwalts¬
ordnung dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Aus¬
nahme der Entscheidungen nach § 109 BRAO, für die der
III. Zivilsenat zuständig ist.

VIII. Senat für Patentan altssachen

(nachrichtlich)
Der Senat für Patentanwaltssachen ist kraft Gesetzes für die¬

jenigen Angelegenheiten zuständig, die in der Patentanwalts¬
ordnung dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit Aus¬
nahme der Entscheidungen nach § 93 Abs. 2 Patentanwaltsord¬
nung, für die der III. Zivilsenat zuständig ist.

IX. Senat für Wirtschaftsprüfersachen

(nachrichtlich)
Der Senat für Wirtschaftsprüfersachen ist kraft Gesetzes für

diejenigen Angelegenheiten zuständig, die in der Wirtschafts¬
prüferordnung dem Bundesgerichtshof zugewiesen sind, mit
Ausnahme der Entsc eidungen nach § 77 Abs. 2 der Wirtschafts¬
prüferordnung, für die der III. Zivilsenat zuständig ist.

X. Senat für Steuerberater-
lind Steuerbevollmächtigtensachen

(nachrichtlic )
Der Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmä htigten¬

sachen ist kraft Gesetzes für diejenigen Angelegenheiten zu¬
ständig, die in dem Steuerberatungsgesetz dem Bundesgerichts¬
hof zugewiesen sind, mit Ausnahme der Ents heidungen nach
§ 56 Abs. 2 Steuerberatungsgesetz, für die der III. Zivilsenat
zuständig ist.

Schlußbestimmungen zur Geschäftsverteilung
1. Erac tet ein Senat vor Anberaumung eines Termins zur

mündlichen Verhandlung einer bei ihm anhängig ge¬
machten Sache einstimmig, daß sie nach der Art des
anzuwendenden Rechtes vor einen anderen bestimmten
Senat gehöre, so ist sie dorthin abzugeben, falls nicht
die Abgabe aus besonderen Gründen unzweckmäßig
erscheint. Der Abgabebeschluß ist für den Senat, an den
die Sache verwiesen ist, bindend.

II. Kommen für den in der Revisionsinstanz noch streitigen
Teil eines Rechtsstreits entscheidend auch Fragen aus

einem Rechtsgebiet in Betracht, für das nicht der Senat,
bei dem die Sache anhängig ist und vor den sie nach
dem Geschäftsverteilungsplan gehört, sondern ein an¬
derer Senat zuständig ist, so kann, wenn das aus
besonderen Gründen zweckmäßig erscheint, die Sache
an diesen Senat mit dessen Zustimmung abgegeben
werden.

III. Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Senat eine Entschei¬
dung erlassen hat und die nochmals, wenn auch wegen
eines anderen Teiles desselben Anspruchs, sei es in
dem bisherigen oder in einem neuen Prozeß, an den
Bundesgerichtshof gelangen, gehören vor jenen Senat,
selbst wenn inzwischen eine Änderung der Geschäfts¬
verteilung Platz gegriffen hat. Die Sache kann jedo h
dem nach dem Geschäftsverteilungsplan an sich zustän¬
digen Senat mit dessen Zustimmung zugewiesen
werden, wenn besondere Gründe hierfür sprechen.

IV. 1. Für Vertragshilfesachen aus dem Vertragshilfegesetz
vom 26. März 1952 ist jeweils derjenige Zivilsenat
zuständig, zu dessen Rechtsgebiet die zu regulierende
Verbindlichkeit gehört. Sind mehrere Verbindlich¬
keiten zu regulieren, so entscheidet die dem Betrage
nach hö hste Verbindlichkeit.

2. Für Rechtsstreitigkeiten über Vergleiche ist derjenige
Senat zuständig, dem das Rechtsgebiet zugewiesen
ist, auf das sich der Vergleich bezieht.

V. Rechtsbeschwerden nach § 56 des Gesetzes über Ord¬
nungswidrigkeiten vom 25. März 1952 sind im Hinblick
auf die Geschäftsverteilung wie Revisionen zu be¬
handeln.

VI. Strafsachen, in denen ein Senat eine Entscheidung er¬
lassen hat und die nochmals an den Bundesgerichtshof
gelangen, werden wieder von diesem Senat bearbeitet,
selbst wenn der Geschäftsverteilungsplan inzwischen
geändert worden ist.

VII. Betrifft in einer Vorlegungssache die zur Ents heidung
gestellte Rec tsfrage ein Rechtsgebiet, das zur Zu¬
ständigkeit eines bestimmten Strafsenats gehört, so ist
dieser Senat für die Entscheidung über die Vorlegungs¬
sache zuständig, gleichgültig, ob sich die Vorlegung
auf § 120 Abs. 3 GVG oder auf § 121 Abs. 2 GVG stützt.

VIII. Bei den Senaten anhängige, von Änderungen des Ge¬
schäftsverteilungsplans betroffene Sachen gehen auf den
nunmehr zuständigen Senat über, es sei denn, daß bis
zum 7. Dezember 1966 Termin bestimmt ist.

I. Zivilsenate
Ia Zivilsenat

Senatspräsident Dr. Nastelski
Bundesrichter Dr. Bock

Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Dr. Spreng
Dr. Löscher
Dr. Spengler

Bundesrichter Claßen
Bundesrichter Schneider

Ib Zivilsenat
Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland
Bundesrichter Jungbluth

Bundesrichter
Bundesri hter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Senatspräsident

Bundesrichter

Pehle
Dr. Sprenlcmann
Dr. Mösl
Alff
Dr. Simon

II. Zivilsenat
Dr. Fischer, Robert

Dr. Kuhn

Bundesrichter Dr. Nörr

B. Besetzung der Senate
(Stand vom 1. Januar 1967)

(stellv. Vorsitzender,
außerdem Senat für
Patentanwaltssachen)

(in erster Linie KS)
(in erster Linie Senat
für Anwaltssachen,
außerdem Senat für
Notarsachen u. Senat f.
Patentanwaltssachen)

(stellv. Vorsitzender,
in erster Linie KS)

(in erster Linie KS)

(außerdem Dienst¬
gericht des Bundes)
(stellv. Vorsitzender,
außerdem KS u. Dienst¬
gericht des Bundes)

Bundesrichter Liesec e
Bundesrichter Dr. Bukow
Bundesrichter Dr. Schulze
Bundesrichter Fleck
Bundesrichter Stimpel

III. Zivilsenat
Senatspräsident Dr. Pagendarm (außerdem Senat für

Notarsachen)
Bundesrichter Dr. Kreft (stellv. Vorsitzender,

außerdem Dienst¬
gericht des Bundes)

Bundesrichter Dr. Arndt (außerdem Senat für
Notarsachen u. Senat f.
Anwaltssachen)

Bundesrichter Dr. Beyer
Bundesrichter Dr. Hußla (außerdem Dienst¬

gericht des Bundes)
Bundesrichter Gähtgens
Bundesrichter Keßler
Bundesrichter Dr. Reinhardt

IV. Zivilsenat
Senatspräsident Ascher J

(stellv. Vorsitzender)Bundesrichter Raske
Bundesrichter Johannsen (außerdem Dienst¬

gericht des Bundes)
Bundesrichter Wüstenberg
Bundesrichter Maaß
Bundesrichter Wilden
Bundesrichter Dr. Loewenheim
Bundesrichter Dr. Graf
Bundesrichter von der Mühlen
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II. Senat:

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitnehmer:

Fink, Gustav
Kerrmann, Otto

\ Mayr, Hans
Muhr, Gerd
Neumann, Franz
Sickert, Walter
Thieß, Günter
Wendel, Wilhelm
Wörner, Adolf
Zeilinger, Fritz

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitgeber:

Dr. Hautmann, Wilhelm
Dr. Jung, Julius   auch IV. Senat  
Dr. Kaulen, Kurt
von Lossau, Fedor
Dr. Müller, Franz
Dr. Müller, Gerhard
Dr. Schunorth, Hans
Dr. h. c. Siebrecht, Fritz
Taenzer, Rudolf
Dr. Zimmermann, Erwin

III. Senat:

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitnehmer:

Bäumer, Hans Otto
Donnig, Hermann
Harries, Helmuth
Helmschrott, Anton
Petersdorff, Fritz

. Röglin, Walter   auch V. Senat  -
Roßmann, Werner
Dr. Wagner, Wilhelm
Willmann, Karl

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitgeber:

Bernard, Hans
Engel, Robert
Handrack, Hermann
Hartmann, Richard
Heimann, Eduard
Dr. Meyer, Gerhard
Moritz, Helmut
Dr. Dr. Schlic , Heinrich Karl
Schormann, Werner
Dr. Sinning, Wilhelm

IV. Senat:

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitnehmer:

Adams, Rudolf
Dr. Frey, Erich
Gröbing, Karl
Karpf, Hugo
Keil, Rudolf
Pfister, Hildegard
Prieschl, Josef
Rudolf, Oskar
Strempel, Wilhelm
Willems, Fritz

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitgeber:

Dr. Babel, Franz
Dr. Ballerstedt, Gustav
Clemens, Horst
Dr. Jung, Julius   auch II. Senat  
Mügel, Ma 
Schulz-Rupp, Helmut
Dr. Schwennicke, Carl Hubert
Dr. Sohler, Herbert   auch V. Senat  
Dr. Zahn, Max
Dr. Zwerenz, Friedrich

V. Senat:

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitnehmer:

Döring, Arnold
Heidenreich, Hans
Kempe, Margarete
Kutschbach, Hermann
Röglin, Walter   auch III. Senat  
Schäfer, Else
Schleinkofer, Eduard
Schumacher, Hermann
Weimer, August

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitgeber:
Dr. Döderlein, Wilhelm
Dr. Eck, Erich
Keller, Gottfried-Wolfgang
Kr bs, Erich
von Oppen, Karl August
Dr. Dr. Schneider, Josef
Seiler, Herbert
Dr. Sohler, Herbert   auch IV. Senat  
Dr. Toeche-Mittler, Rudolf
Dr. Wolf, Kurt

Erklärt sich ein Bundesarbeitsrichter für einen bestimmten
Terminstag für verhindert oder wird der Termin aufgehoben
oder vertagt, so tritt an die Stelle des ausfallenden Bundes¬
arbeitsrichters der nächste der Bundesarbeitsrichter gemäß den
obigen Listen. Der ausgefallene Bundesarbeitsrichter wird erst
dann wieder zu einer Sitzung herangezogen, wenn er in der
Reihenfolge der Liste heransteht.

Bei plötzlicher Verhinderung eines geladenen Bundesarbeits¬
richters kann, wenn die Heranziehung eines anderen Bundes¬
arbeitsrichters aus der Liste des betreffenden Senats nicht mög¬
lich ist oder auf erhebliche Schwierigkeiten stößt, ein Bundes¬
arbeitsrichter aus dem Stadtkreis Kassel, den Landkreisen
Kassel, Hann.-Münden, Witzenhausen, Eschwege, Melsungen,
Fritzlar-Homberg, Wolfhagen, Hofgeismar und darüber hinaus
aus den Regierungsbezirken Kassel, Hildesheim, Arnsberg
oder aus der Stadt Frankfurt am Main herangezogen werden.
Die danach in Frage kommenden Bundesarbeitsrichter werden
für die genannten Notfälle den 5 Senaten des Bundesarbeits¬
gerichts zugeteilt. Die Bundesarbeitsrichter sind jedesmal in
der angegebenen örtlichen Reihenfolge heranzuziehen. Sind in
den einzelnen Kreisen mehrere Bundesarbeitsrichter wohnhaft,
so sind sie in alphabetischer Reihenfolge heranzuziehen. Erklärt
sich einer der genannten Bundesarbeitsrichter verhindert, so
tritt an seine Stelle der nächste zu berufende Bundesarbeits¬
richter in der angegebenen R ihenfolge. Durch die Heran¬
ziehung in Notfällen ändert sich nichts an der Heranziehung
der Bundesarbeitsrichter in den Senaten, denen sie zugeteilt
sind, in der vorgesehenen Reihenfolge.
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2. Kommt eine Übereinstimmung der Vorsitzenden der Senate
nach VIII 1 nicht zustande, so gilt folgendes:
Erachten die Berufsrichter eines Senats („kleiner Senat ) vor
der mündlichen Verhandlung einer bei ihm anhängigen
Sache einstimmig, daß sie nach der Art des anzuwendenden
Rechts über iegend vor den anderen Senat gehört, so ist sie
dorthin abzugeben. Der Abgabebeschluß ist für den Senat, an
den die Sache verwiesen ist, bindend.

3. Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Senat ein Urteil erlassen
hat und die nochmals, wenn auch wegen eines anderen Teiles
desselben Anspruchs, sei es in dem bisherigen, sei es in

einem neuen Rechtsstreit, an das Bundesarbeitsgericht ge¬
langen, gehören vor den nunmehr nach der Geschäftsver¬
teilung zuständigen Senat.
Diese Regelung greift auch Platz, wenn der Große Senat des
Bundesarbeits erichts auf Vorlage eines Senats Beschluß ge¬
faßt hat.

4. Dieser Geschäftsverteilungsplan tritt am 1. Januar 1967 in
Kraft mit der Maßgabe, daß auch die bis zum 31. Dezember
1966 eingegangenen Rechtsstreitigkeiten mit dem 1. Januar
1967 an den Senat übergehen, der n ch diesem Geschäftsver¬
teilungsplan zuständig ist.

B. Besetzung de  Senate

A.Senate

I. Senat:

Vorsitzender: Präsident des Bundesarbeitsgerichts Dr. Müller
Regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden: Bundesrichter Dr.

Schröder
1. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Dr. Schröder
2. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Wichmann '
Regelmäßige Vertreter der richterlichen Beisitzer:

Bundesrichter Dr. Pecher
Bundesrichterin Prof. Dr. Hilger
Bundesrichter Dr. Gröninger

II. Senat:

Vorsitzender: Senatspräsident Dr. König
Regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden: Bundesrichter

Schilgen
1. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Schilgen
2. richterlicher Beisitzer: Bundesrichterin Dr. Meier-Scherling
3. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Dr. Rengier
Regelmäßige Vertreter der richterlichen Beisitzer:

Bundesrichter Siara
Bundesrichter Dr. Neumann

II I. Senat:

Vorsitzender: Senatspräsident Prof. Dr. Stumpf
Regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden: Bundesrichterin Prof.

Dr. Hilger
1. richterlicher Beisitzer: Bundesrichterin Prof. Dr. Hilger
2. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Dr. Gröninger
Regelmäßige Vertreter der richterlichen Beisitzer:

Bundesrichterin Dr. Meier-Scherling
Bundesrichter Dr. Rengier
Bundesrichter Siara

IV. Senat:

Vorsitzender: Senatspräsident Dr. Poelmann
Regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden: Bundesrichter Dr.

Pecher
1. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Dr. Pecher
2. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Dr. Neumann
Regelmäßige Vertreter der richterlichen Beisitzer:

Bundesrichter Schilgen
Bundesrichter Dr. Auffahrth
Bundesrichter Dr. Rengier

V. Senat:

Vorsitzender: Senatspräsident Prof. Dr. Dr. Boldt
Regelmäßiger Vertreter des Vorsitzenden:

Bundesrichter Wichmann
1. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Wichmann
2. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Dr. Auffarth
3. richterlicher Beisitzer: Bundesrichter Siara
Regelmäßige Vertreter der richterlichen Beisitzer:

Bundesrichter Dr. Schröder
Bundesrichter Dr. Neumann

B. Großer Senat:

Dem Großen Senat gehören nach dem Gesetz an:
Präsident des Bundesarbeitsgerichts Dr. Müller
Senatspräsident Dr. König

Dem Großen Senat sind zugeteilt:
Senatspräsident Prof. Dr. Dr. Boldt
Senatspräsident Prof. Dr. Stumpf
Bundesrichter Schilgen
Bundesrichter Dr. Pecher

Regelmäßige Vertreter:
Senatspräsident Dr. Poelmann
Bundesrichter Dr. Schröder
Bundesrichterin Prof. Dr. Hilger
Bundesrichter Wichmann

Bundesarbeitsrfchter des Großen Senats aus den Kreisen der
Arbeitnehmer:

Bundesarbeitsric ter Dr. Wilhelm Wagner, Nürnberg
Bundesarbeitsrichter Joachim Wittholz, Frankfurt/Main

Regelmäßige Vertreter:
Bundesarbeitsrichter Dr. Erich Frey, Stuttgart
Bundesarbeitsrichter Helmut Pinther, Krefeld
Bundesarbeitsrichter Gustav Fink, Hamburg
Bundesarbeitsrichter Adolf Wörner, Bad Cannstatt
Bundesarbeitsri hter Wilhelm Wendel, Gehrden/Hann.
Bundesarbeitsrichter Walter Röglin, Hamburg

Bundesarbeitsrichter des Großen Senats aus den Kreisen der
Arbeitgeber:

Bundesarbeitsrichter Dr. h. c. Fritz Siebrecht, Essen
Bundesarbeitsrichter Dr. Dr. Günther Löwisch, Stuttgart

Regelmäßige Vertreter:
Bundesarbeitsrichter Dr. Franz Müller, Freiburg i. Br.
Bundesarbeitsrichter Horst Clemens, Bonn
Bundesarbeitsrichter Günther Wieland, Köln
Bundesarbeitsrichter Dr. Wilhelm Sinning,

Hof Breitenau Post Guxhagen
Bundesarbeitsrichter Dr. Erwin Gerland, Bonn
Bundesarbeitsrichter Hans Bernard, Karlsruhe

C. Reihenfolge der Vertreter:

1. Die regelmäßigen Vertreter der Bundesric ter werden in
der aufgeführten Reihenfolge nacheinander herangezogen,
und zwar in der Weise, daß eine möglichst gleic mäßige
Belastung erreicht wird.

2. Bei den regelmäßigen Vertretern der Bundesarbeitsrichter
im Großen Senat tritt der zuerst aufgeführte Vertreter ein,
wenn durch Verhinderung eines ständigen Mitgliedes eine
Vertretung notwendig wird. Bei Verhinderung des zuerst
aufgeführten Vertreters tritt der nächstbezeichnete Vertre¬
ter ein und so fort.

C. Zuteilung der Bundesarbeitsric ter an die Senate

I. Senat:

Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen der Arbeitnehmer:

Gnade, Albert
Grebenstein, Rudolf
Hirschmann, Kurt
Hüsing,  ilhelm
Knepper, Friedrich
Mause, Werner
Neumann, Paul
Pinther, Helmut
Dr. Rothweiler, Friedric 
Vetter, Heinz
Wittholz, Joachim

Bundesarbeitsri hter aus den Kreisen der Arbeitgeber:
Dr. Gerland, Erwin
Dr. Göbel, Georg
Hoffmann, Werner
Hümme, Friedrich-Wilhelm
Kettner, Hans-Joachim
Dr. Dr. Löwisc , Günther

Riedel, Hansjürgen
Dr. S  midt, Gerhard
Wieland, Günther
Dr. Winkler, Carl-Heinz
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Senatspräsident

Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesri hter

Senatspräsident
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Vizepräsident
des Bundes¬
gerichtshofes

Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Bundesrichter

Senatspräsident
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Bundesrichter

Bundesrichter

Senatspräsident
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Senatspräsident

, Bundesrichter
1 Bundesrichter

Bundesrichter

V. Zivilsenat
Dr. Augustin

Dr. Piepenbroc 
Dr. Rothe
Dr. Freitag
Dr. Mattem
Hill
Offterdinger
Dr. Grell

VI. Zivilsenat
Dr. Engels
Hanebeck
Dr. Bode
Dr. Hauß

Meyer, Heinrich
Dr. Pfretzschner
Dr. Nüßgens

VII. Zivilsenat

Glanzmann

Dr. Heimann-Trosien
Rietschel
Erbel
Meyer, Hubert
Dr. Vo t

Dr. Finke

VIII. Zivilsenat
Dr. Haidinger
Dr. Gelhaar
Artl
Dr. Mezger
Dr. Messner
Dr. Weber

Mormann

Braxmaier

II. Strafsenate
1. Strafsenat

Dr. Hübner
Dr. Seibert
Fischer, Friedrich
Loesdau
Mai
Pikart
Dr. Pfeiffer

2. Strafsenat

Dr. Baldus

Dr. Willms
Kirchhof

Meyer, Gerd

(außerdem Dienst¬
gericht des Bundes)
(stellv. Vorsitzender)

(in erster Linie KS)
(in erster Linie KS)

(stellv. Vorsitzender)

(außerdem Dienst¬
gericht des Bundes)

(außerdem Senat für
Notarsachen, Senat für
Anwaltssachen und
Senat für Patent¬
anwaltssachen)
(stellv. Vorsitzender)

(in erster Linie Senat
für Anwaltssachen,
außerdem Senat für
Notarsachen u. Senat f.
Patentanwaltssachen)

(stellv. Vorsitzender)

(außerdem
Kartellsenat)
(außerdem Dienst¬
gericht des Bundes)

(stellv. Vorsitzender)

(außerdem Dienst¬
gericht des Bundes,
Senat f. WiPrüfers.
u. Senat f. Steuer¬
berater- u. Steuer-
bevollm.-sachen)
(stellv. Vorsitzender)
(in erster Linie Senat
f. Anwaltssachen,
außerdem Senat f.

otarsachen, Senat f.
Patentanwaltssachen,
Senat f. WiPrüfers.
u. Senat f. Steuerber.-
u. Steuerbevollm.-
sachen)
(außerdem Dienst¬
gericht d. Bundes,
Senat f. WiPrüfers. u.
Senat f. Steuerber.-
u. Steuerbevollm.-
sachen)

Bundesrichter

Bundesrichter

Bundesrichter

Senatspräsident

Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Bundesrichter
Bundesrichter

Senatspräsident
Bundesric ter
Bundesrichter
Bundesri  ter
Bundesrichter
Bundesric ter

Senatspräsident

Bundesrichterin
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesri hter

Bundesrichter

Bundesrichter

Henning (außerdem Senat f.

Dr. Müller

WiPrüfers. u. Senat
f. Steuerber.- und
Steuerbevollm.-
sachen)
(außerdem Senat f.

Baumgarten

WiPrüfers. u. Senat
f. Steuerber.- und
Steuerbevollm.-
sachen)

3. Strafsenat

Scharpenseel (außerdem Dienst¬

Dr. Hengsberger
gericht des Bundes)
(stellv. Vorsitzender)

Dr. Wiefels
Börtzler (in erster Linie Senat

Mayer, Albrecht
Dr. Rind 

4. Strafsenat

f. Anwaltssachen,
außerd. Senat f. Notar¬
sachen u. Senat f.
Patentanwaltssachen)

Dr. Rotberg
Dr. Sanders (stellv. Vorsitzender)
Dr. Flitner
Mayr, Christian
Dr. Dr. Spiegel
Hürxthal

5. (Berliner) Strafsenat

Prof. Dr. Sarstedt (außerdem Dienst¬

Dr. Koffka
gericht des Bundes)
(stellv. Vorsitzende)

Schmidt, Adolf
Siemer
Schmitt, Rudolf (außerdem Dienst¬

Dr. Börker
gericht des Bundes)
(außerdem Dienst¬

Kersting
gericht des Bundes)

III. Große Senate

Besetzung für die Geschäftsjahre 1967 und 1968
Zivilsachen

Vorsitzender (kraft Gesetzes): Präsident des Bundesgerichtsho¬
fes Dr. Dr. Heusinger

Stellvertretender
Vorsitzender (kraft Gesetzes): Vizepräsident des Bundesge¬

richtshofes Glanzmann

Mitglieder

Senatspräsidentin
Dr. Krüger-Nieland (Ib ZS)
Senatspräsident
Dr. Fischer, Robert (II. ZS
u. Dienstgericht d. Bundes)
Bundesrichter Dr. Kreft
(III. ZS u. Dienstgericht
d. Bundes)
Bundesri hter Johannsen
(IV. ZS u. Dienstgericht
d. Bundes)
Bundesrichter Dr. Mattem
(V. ZS)
Bundesrichter Dr. Hauß
(VI. ZS u. Dienstgericht
d. Bundes)
Bundesrichter
Dr. Heimann-Trosien (VII.

Bundesrichter Mormann
(VIII. ZS u. Dienstgericht
d. Bundes)

Vertreter

Bundesrichter Jungbluth
(KS u. Ib ZS)
Bundesrichter Dr. Bock (Ia ZS
u. Senat f. Patentanwaltssachen)

Bundesri hter Dr. Hußla (III. ZS)

Bundesrichter Wüstenberg
(IV. ZS)

Bundesrichter Dr. Rothe (V. ZS)

Bundesrichter Hanebeck (VI. ZS)

Bundesrichter Dr. Vogt
ZS) (Senat f. Anwaltssachen, außer¬

dem VII. ZS, Senat f. Notars,
u. Senat f. Patentanwaltss.)

Bundesrichter Dr. Mezger
(VIII. ZS)
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Strafsachen

Vorsitzender (kraft Gesetzes): Präsident des Bundesgerichtsho 
fes Dr. Dr. Heusinger

Stellvertretender
Vorsitzender (kraft Gesetzes): Vizepräsident des Bundesge¬

richtshofes Glanzmann

Mitglieder

Bundesrichter
Fisc er, Friedrich (1. StrS)

Senatspräsident Dr. Baldus
(2. StrS, Dienstgericht d.
Bundes, Senat f. WiPrüfers.
u. Senat f. Steuerber.- u.
Steuerbevollm.-sac en)

Bundesrichter Meyer, Gerd
(2. StrS, Dienstgericht d.
Bundes, Senat f. WiPrüfers.
u. Senat f. Steuerber.- u.
Steuerbevollm.-sachen)

Bundesrichter Börtzler
(Senat f. Anwaltssac en,
. StrS, Senat f. Notarsac en
. Senat f. Patentanwaltss.)

Vertreter

Senatspräsident Dr. Hübner
(1. StrS)

Bundesriditer Dr. Willms
(2. StrS)

Bundesrichter Mai (1. StrS)

Senatspräsident Scharpenseel
(3. StrS u. Dienstgericht
d. Bundes)

Bundesrichter Dr. Dr. Spiegel Senatspräsident Dr. Rotberg
(4. StrS) (4. StrS)

Senatspräsident Bundesrichterin Dr. Koffka
Prof. Dr. Sarstedt (5. StrS (5. StrS)
u. Dienstgericht d. Bundes)

Bundesrichter Schmitt, Rudolf Bundesrichter Hürxthal (4. StrS)
(5. StrS)

Bundesrichter Dr. Faller Bundesrichter Dr. Börker
(KS u. Senat f. Anwaltssachen) (5. StrS u. Dienstgericht

d. Bundes)

Vertreter der
ständigen Beisitzer: Bundesriditer Hußla (III. ZS)

Bundesrichter Schmitt, Rudolf (5. StrS)
Bundesrichter Dr. Hauß (VI. ZS)

nichtständige Beisitzer:

a) Mitglieder des Bundesgerichtshofes:
Beisitzer: Senatspräsident Dr. Augustin (V. ZS)

Bundesrichter Dr. Kreft (III. ZS)
Vertreter: Bundesrichter Johannsen (IV. ZS)

Bundesrichter Dr. Kuhn (II. ZS u. KS)
Bundesrichter Dr. Börker (§t_ StrS)

b) Mitglieder des Bundesverwaltungsgerichts:
Beisitzer: Senatspräsident Prof. Dr. Fürst

Bundesrichter Weber-Lortsch
Vertreter: Bundesrichter Hering

Bundesrichter Dr. Nehlert

c) Mitglieder des Bundesfinanzhofs:
Beisitzer: Bundesrichter Barslce

Bundesrichter Dr. Rahn
Vertreter: Bundesrichter Dr. Berger

Bundesrichter Dr. Ringleb

d) Mitglieder des Bundesarbeitsgerichts:
Beisitzer  Senatspräsident Prof. Dr. Stumpf

Bundesrichter Dr. Pecher
Vertreter: Senatspräsident Dr. Poelmann

Bundesrichter Wichmann

e) Mitglieder des Bundessozialgerichts:
Beisitzer: Bundesrichter Dr. Langkeit

Senatspräsident Dr. Haueisen
Vertreter: Bundesrichter Dr. Neuhaus

Senatspräsident Penquitt

f) Mitglieder des Bundesrechnungshofs:
Beisitzer: Direktor b. Bundesrechnungshof Dr. Sina

Ministerialrat Dr. Schulze
Vertreter: Direktor b. Bundesrechnungshof Irmer

Ministerialrat Faber

IV. Kartellsenat

Präsident des
Bundesgerichtshofes
Bundesrichter

Bundesrichter

Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter
Bundesrichter

Dr. Dr. Heusinger
Dr. Löscher

Dr. Kuhn

Jungbluth
Hill
Offterdinger
Dr. Faller

Dr. Weber
Dr. Sprenkmann

(stellv. Vorsitzender,
außerdem I a ZS)
(in erster Linie II.
ZS, außerdem
Dienstgeri ht
d. Bundes)
(außerdem I b ZS)
(außerdem V. ZS)
(außerdem V. ZS)
(außerdem Senat f.
Anwaltssachen)
(VIII. ZS)
(außerdem Ib ZS)

V. Dienstgericht des Bundes

Besetzung für die Zeit vom 1. Januar 1967
bis zum 31. Dezember 1971

Vorsitzender:

Stellvertreter des
Vorsitzenden:

ständige Beisitzer:

Senatspräsident Dr. Baldus
(2. StrS, Senat f. Wiprüfers. u. Senat
f. Steuerber.- u. Steuerbevollm.-
sa hen)

Senatspräsident Dr. Fischer, Robert
(II. ZS)

Senatspräsident Prof. Dr. Sarstedt
(5. StrS)

Senatspräsident Scharpenseel (3. StrS)
Bundesri hter Meyer, Gerd

(2. StrS, Senat f. WiPrüfers. u. Senat
f. Steuerber.- u. Steuerbevollm.-
sachen)

Bundesrichter Mormann (VIII. ZS)

VI. Senat für Notarsachen

(nachrichtlich)

Durch Beschluß des Präsidiums sind für die Zeit bis zum
31. März 1969 bestellt worden
zum Vorsitzenden:

zum Stellvertreter
des Vorsitzenden:

zu beisitzenden Mitgliedern
des Bun esgerichtshofes:

zu Vert etern:

Vizepräsident des Bundes¬
gerichtshofes Glanzmann

(VII. ZS, außerdem Senat für
Anwaltssachen u. Senat f. Pa¬
tentanwaltssachen)

Senatspräsident Dr. Pagendarm
(III. ZS)

Bundesrichter Dr. Arndt
(außerdem III. ZS u. Senat für
Anwaltssachen)

Bundesrichter Dr. Spengler
(in erster Linie Senat für An¬
waltssachen, außerdem I a ZS
u. Senat f. Patentanwalts¬
sachen)

Bundesrichter Börtzler
(in erster Linie Senat für An¬
waltssachen, außerdem 3. StS
u. Senat f. Patentanwalts¬
sachen)

Bundesrichter Dr. Vogt
(in erster Linie Senat für An¬
waltssachen, außerdem VII. ZS
und Senat f. Patentanwalts¬
sachen)

Bundesrichter Kirchhof
(in erster Linie Senat f. An¬
waltssachen, außerdem 2. StS,
Senat f. Patentanwaltssachen,
Senat für WiPrüfers. u. Senat
f. Steuerber.- u. Steuer-
bevollm.-Sachen)

17 -

Geschäftsverteilungsplan
des Bundesarbeitsgerie ts für das Jahr 1967

A. Geschäftsverteilung

I. Dem Ersten Senat sind zugewiesen

1. Die bürgerlichen Rec tsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 3
ArbGG,

2. die Verfahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 ArbGG,
3. die Verfahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 ArbGG,

4. die Revisionsbeschwerden nach § 77 ArbGG,
5. die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 3 ArbGG, die

mit den Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArbGG
in rechtlichem oder unmittelbarem wirtschaftlichem Zu¬
sammenhang stehen,

6. die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
und 2 und § 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2
ArbGG, bei denen es sich im Verfahren bei dem Bundes¬
arbeitsgericht um folgende Rechtsgebiete handelt:
a) Vereinigungsfreiheit,
b) Arbeitskampfre ht,
c) Betriebsverfassungsrecht einschließlich Personalvertre¬

tungsrecht, soweit nicht ein anderer Senat zuständig ist,
d) Rechtsfragen bezüglich Krankheit der Arbeitnehmer, so¬

weit nicht ein anderer Senat zuständig ist,
e) Schadenersatz und Regreß, soweit es sich um Fragen der

schadengeneigten Arbeit, um Arbeitsunfälle oder um
Rechtsstreitigkeiten aus den öffentlich-rechtlichen Er¬
stattungsgesetzen handelt.

II. Dem Zweiten Senat sind zugewiesen
1. Die bürgerlichen Re htsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1

und 2 und § 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2
ArbGG, bei denen es sich im Verfahren bei dem Bundes¬
arbeitsgericht um folgende Rechtsgebiete handelt:

a) Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündi¬
gung oder in anderer Weise, mag es sich um die
Anwendung von Gesetzen, Verordnungen, Tariford¬
nungen, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen,
statuarischem Recht oder Arbeitsverträgen handeln,

b) Regelungsgesetze zu Art. 131 des Grundgesetzes,
2. die Kündigung von Handelsvertreterverhältnissen.

III. Dem Dritten Senat sind zugewiesen
1. Die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1

und 2 und nach § 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und
2 ArbGG, bei denen es sich im Verfahren bei dem Bundes¬
arbeitsgeri ht um folgende Rechtsgebiete handelt:
a) Fragen des Ruhegeldrechts und sonstige Fragen der

Altersversorgung,
b) Wettbewerbsrecht,
c) Handelsrecht, soweit nicht nach I der Erste Senat, nach II

der Zweite Senat und nach Via und c der Fünfte Senat
zuständig ist,

d) Auslegung von tariflichem und statutarischem Recht im
öffentlichen Dienst, soweit nicht ein anderer Senat zu¬
ständig ist,

e) Arbeitnehmererfindungsrecht,
f) Hausarbeitstagsrecht,
g) Feiertagsrecht,
h) Mutterschutzrecht, soweit nicht na h II de  Zweite Senat

zuständig ist,
i) Jugendschutzrecht ohne Jugendurlaub,
k) Ansprüche gegen Drittschuldner,
l) Lohnsteuernachzahlungen,

m) Zusatzversicherungen,

2. Handelsvertreterrecht, soweit nicht nach II der Zweite Senat
zuständig ist.

IV. Dem Vierten Senat sind zugewiesen

Die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
und 2 und nach § 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und
2 ArbGG, bei denen es sich im Verfahren bei dem Bundes¬
arbeitsgericht um folgende Re htsgebiete handelt:
1. Allgemeines Tarif recht,
2. Auslegung von Tarifverträgen, Tarifordnungen und statuta¬

rischem Recht in der Privatwirtschaft sowie bei den
alliierten Streitkräften, gleichgültig, ob diese unmittelbar
oder auf Grund Arbeitsvertrages Anwendung finden, so¬
weit nicht ein anderer Senat zuständig ist,

3. Auslegung von Tarifverträgen, Tarifordnungen und
statutarischem Recht im öffentlic en Dienst   einschließlich
von Fragen der Beteiligung des Personalrates  , sofern
es sich um Ein-, Höher-, Um- oder Rückgruppierungsstreitig¬
keiten oder um Streitigkeiten handelt, die die Beschäftigung
von Arbeitnehmern nach bestimmten Vergütungs- oder
Lohngruppen zum Gegenstand haben und nicht nach I der
Erste Senat, nach II der Zweite Senat oder nach V der
Fünfte Senat zuständig ist.

V. Dem Fünften Senat sind zugewiesen

1. Die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
und 2 und nach § 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 und
2 ArbGG, bei denen es sich im Verfahren bei dem Bundes¬
arbeitsgericht um folgende Rechtsgebiete handelt:
a) Urlaubsrecht einschließlich Jugendurlaub,

b) Ansprüche aus Schiedssprüchen,
c) Gratifikationen,
d) Ansprüche aus Einzelarbeitsverträgen, so eit nicht ein

anderer Senat zuständig ist,
2. die Streitigkeiten aus dem Heimarbeitsrecht,
3. die Rechtsstreitigkeiten aus Rechtsverhältnissen der Ärzte,

des ärztlichen Hilfs- und des Pflegepersonals sowie der
Künstler, soweit nicht ein anderer Senat zuständig ist,

4. alle sonstigen Rechtsstreitigkeiten und Verfahren, für die
nicht ein anderer Senat zuständig ist,

5. die AR-Sachen, soweit nicht die in der Sache berührte
Materie in den Geschäftsbereich eines anderen Senats fällt.

VI.

Für die Zuständigkeit der Senate bleibt die Beteiligung einer
juristischen Person des öffentlichen Rechts außer Betracht,
wenn sie den Rechtsstreit gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 ArbGG führt
oder sich als Dritter (§§ 64 ff. ZPO) am Rechtsstreit beteiligt.

VII. Bis zur Senatszuteilung sind zuständig

1. Der Zweite Senat mit Ausnahme der zu VII 2 bezeichneten
Verfahren,

2. der Fünfte Senat, soweit die Parteibezeichnung ergibt, daß
das Verfahren den öffentlichen Dienst betrifft.

Die Senatszuteilung erfolgt, sobald die Zuständigkeit aus den
vorhandenen Unterlagen erkennbar ist.

VIII. Sdilußbestimmungen

1. Erachtet der Vorsitzende eines Senats in einer bei seinem
Senat anhängigen Rechtsstreitigkeit die die Zuständigkeit
seines Senats begründenden Rechtsfragen für untergeordnet,
so kann er die Sache an den zuständigen Senat mit Zu¬
stimmung des Vorsitzenden dieses Senats abgeben.
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B. Besetzung der Senate mit Vertretungsregelung

I. Senat

Vorsitzender:
Regelmäßiger Vertreter:
Weitere Mitglieder:

Präsident Mersmann
Bundesrichter Prof. Dr. von Wallis
Bundesrichter Prof. Dr. Grass
Bundesrichter Timm
Bundesrichter Dr. Birkholz
Bundesrichter Dr. Dollerer

Regelmäßige Vertreter der Mitglieder
Bundesrichter Barske für die Bundesrichter

Prof. Dr. von Wallis, Prof. Dr. Grass
und Timm

Bundesrichter Dr. Gräber für die Bundesrichter
Dr. Birkholz und Dr. Dollerer

II. Senat

Vorsitzender: Vizepräsident Otto
Regelmäßiger Vertreter: Bundesrichter Dr. Fließbadi
Weitere Mitglieder: Bundesrichter Conze

Bundesrichter Dr. Egly
- Bundesrichter Dr. Sigloch

Bundesrichter Nergert
Bundesrichter Knopp

Regelmäßige Vertreter der Mitglieder
Bundesrichter Steinhardt für die Bundesrichter

Conze, Dr. Fließbach und Dr. Egly
Bundesrichter Dr. Meßmer für die Bundesrichter

Dr. Sigloch, Nergert und Knopp

III. Senat
Senatspräsident Dr. Diederichs
Bundesrichter Dr. Stenger
Bundesrichter Dr. Dopatka
Bundesrichter Huhn
Bundesrichter Bachelin
Bundesrichter Steinhardt
Bundesrichter Dr. Meßmer

Vorsitzender:
Regelmäßiger Vertreter:
Weitere Mit lieder:

Regelmäßige Vertreter der Mitglieder
Bundesrichter Linder für die Bundesrichter

Dr. Stenger, Dr. Dopatka und
Dr. Meßmer

Bundesrichter Dr. Dollerer für die Bundesrichter
Huhn, Bachelin und Steinhardt

IV. Senat

Vorsitzender: Senatspräsident Dr. Grieger
Regelmäßiger Vertreter: Bundesrichter Dr. Berger
Weitere Mitglieder: Bundesrichter Dr. Littmann

Bundesrichter Rademacher
Bundesrichter Dr. Gräber
Bundesrichter Görbing

Regelmäßige Vertreter der Mitglieder
Bundesrichter Dr. Birkholz für die Bundesrichter

Dr. Berger, Dr. Littmann und
Rademacher

Bundesrichtdr Kessel für die Bundesrichter
Dr. Gräber und Görbing

Vorsitzender:
Regelmäßiger Vertreter:
Weitere Mitglieder:

V. Senat

Senatspräsident Wauer
Bundesrichter Dr. Malitzky
Bundesrichter Dr. Schettler
Bundesrichter Dr. List
Bundesrichter Voigt
Bundesrichter Linder

Regelmäßige Vertreter der Mitglieder

Bundesrichter Knopp für die Bundesrichter
Dr. Malitzky und Dr. Schettler

Bundesrichter Edsperger für die Bundesrichter
Dr. List, Voigt und Linder

Vorsitzender:
Regelmäßiger Vertreter:
Weitere Mitglieder:

VI. Senat

Senatspräsident Dr. Hartz
Bundesrichter Dr. Ringleb
Bundesrichter Barske
Bundesrichter Kessel
Bundesrichter Dr. Simeon

Regelmäßige Vertreter der Mitglieder

Bundesrichter Görbing für die Bundesrichter
Dr. Ringleb und Kessel

Bundesrichter Rademacher für die Bundesrichter
Barske und Dr. Simeon

VII. Senat

Vorsitzender: Senatspräsident Schulz
Regelmäßiger Vertreter: Bundesrichter Dr. Rahn
Weitere Mitglieder: Bundesrichter Dr. Bollenhagen

Bundesrichter Prof. Dr. Mattem
Bundesrichter Edsperger

Regelmäßige Vertreter der Mitglieder

Bundesrichter Dr. List für die Bundesrichter
Dr. Rahn, Dr. Bollenhagen und
Edsperger

Bundesrichter Dr. Sigloch für den Bundesrichter
Prof. Dr. Mattem

Großer Senat

Vorsitzender: Präsident Mersmann

Bestellte Mitglieder
1. Senatspräsident Dr. Grieger
2. Senatspräsident Dr. Hartz
3. Bundesrichter Dr. Ringleb
4. Bundesrichter Prof. Dr. von Wallis
5. Bundesrichter Steinhardt
6. Bundesrichter Dr. Gräber

Bestellte Vertreter
Bundesrichter Dr. Berger
Bundesrichter Dr. Rahn
Bundesrichter Barske
Bundesrichter Dr. Dollerer
Bundesrichter Dr. List
Bundesrichter Dr. Egly

Anmerkungen

1. Nach welchen Grundsätzen die Mitglieder an den Verfahren
mitwirken, bestimmen die Vorsitzenden der Senate (§§ 8,
10FGO).

2. Fehlt bei einem Senat mit mehr als fünf Mitgliedern bei
einer Sitzung ein Richter, so tritt an seine Stelle der an sich
für diese Sitzung nach der Regelung des Senatspräsidenten
gemäß § 8 Abs. 2 FGO ausgeschlossene Richter. Fehlen bei
einem Senat mit mehr als fünf Mitgliedern zwei Richter, so
tritt der Vertreter des dienstältesten fehlenden Richters an
dessen Stelle.

3. Im Falle der Verhinderung eines regelmäßigen Vertreters
tritt der zweite für Mitglieder des gleichen Senats bestimmte
regelmäßige Vertreter für ihn ein. Die weitere Vertretung
regelt sich nach § 67 GVG.

VII. Senat für An altssachen

Vorsitzender (kraft Gesetzes): Präsident des Bundesgerichts¬
hofes Dr. Dr. Heusinger

Stellvertretender
Vorsitzender: Vizepräsident des Bundes¬

gerichtshofes Glanzmann
(VII. ZS, außerdem Senat für
Notarsachen u. Senat f. Patent¬
anwaltssachen)

beisitzende Mit lieder
des Bundesgerichtshofes:

Vertreter:

Bundesrichter Dr. Spengler
(außerdem Ia ZS, Senat f. No¬
tarsachen u. Senat f. Patent¬
anwaltssachen)

Bundesrichter Dr. Vogt
(außerdem VII. ZS, Senat für
Notarsachen u. Senat für Pa¬
tentanwaltssachen)

Bundesrichter Kirchhof
(außerdem 2. StS, Senat für
Notarsachen, Senat f. Patent¬
anwaltssachen, Senat für Wi-
Prüfers. u. Senat für Steuer-
ber.- u. Steuerbevollm.-sachen)

Bundesrichter Börtzler
(außerdem 3. StS, Senat f. No¬
tarsachen u. Senat f. Patent¬
anwaltssachen)

Bundesrichter Dr. Arndt
(außerdem III. ZS u. Senat f.
Notarsachen)

Bundesrichter Dr. Faller
(in erster Linie KS)

VIII. Senat für Patentan altssachen

Vorsitzender:

beisitzende Mit lieder
des Bundesgerichtshofes:

Vertreter:

Vizepräsident des Bundes¬
gerichtshofes Glanzmann

(VII. ZS, außerdem Senat f.
Notarsachen u. Senat f. An¬
waltssachen)

Bundesrichter Dr. Spengler
(stellv. Vorsitzender, in erster
Linie Senat f. Anwaltssachen,
außerdem I a ZS u. Senat für
Notarsachen)

Bundesrichter Dr. Vogt
(in erster Linie Senat f. An¬
waltssachen, außerdem VII. ZS
und Senat f. Notarsachen)

Bundesrichter Börtzler
(in erster Linie Senat f. An¬
waltssachen, außerdem 3. StS
und Senat f. Notarsachen)

Bundesrichter Dr. Bock (I a ZS)
Bundesri  ter Kirchhof

(in erster Linie Senat f. An¬
waltssachen, außerdem 2.'StS,
Senat für Notarsachen, Senat
f. WiPrüfers., Senat f. Steuer¬
berater- u. Steuerbevollmäch¬
tigtensachen)

IX. Senat für Wirtschaftsprüfersachen

Vertreter:

Vorsitzender:

beisitzende Mitglieder
des Bundesgerichtshofes:

Senatspräsident Dr. Baldus
(2. StS, außerdem Dienstgericht
des Bundes u. Senat f. Steuer¬
berater- u. Steuerbevollmäch¬
tigtensachen)

Bundesrichter Kirchhof
(stellv. Vorsitzender, in erster
Linie Senat f. Anwaltssachen,
außerdem 2. StS, Senat für
Notarsachen, Senat f. Patent¬
anwaltssachen u. Senat für
Steuerber.- u. Steuerbevollm.-
sachen)

Bundesrichter Henning
(außerdem 2. StS u. Senat f.
Steuerberater- u. Steuerbe¬
vollm.-sachen)

Bundesrichter Dr. Müller
(außerdem 2. StS u. Senat f.
Steuerberater- u. Steuerbe¬
vollm.-sachen)

Bundesrichter Meyer, Gerd
(außerdem 2. StS, Dienstge¬
richt des Bundes u. Senat f.
Steuerberater- und Steuerbe¬
vollmächtigtensachen)

X. Senat für Steuerberater-
und Steuerbevollmächtigtensachen

Vorsitzender:

beisitzende Mitglieder
des Bundesgerichtshofes:

Vertreter:

Senatspräsident Dr. Baldus
(2. StS, außerdem Dienstgericht
des Bundes und Senat für
Wirtschaftsprüfersachen)

Bundesrichter Kirchhof
(stellv. Vorsitzender, in erster
Linie Senat f. Anwaltssachen,
außerdem 2. StS, Senat für
Notarsachen, Senat für Patent¬
anwaltssachen und Senat f.
Wirtschaftsprüfersachen)

Bundesrichter Henning
(außerdem 2. StS u. Senat für
Wirtschaftsprüfersachen)

Bundesrichter Dr. Müller
(außerdem 2. StS u. Senat für
Wirtschaftsprüfersachen)

Bundesrichter Meyer, Gerd
(außerdem 2. StS, Dienstge¬
richt des Bundes u. Senat f.
Wirtschaftsprüfersachen)

Vertretung
und Zugehörigkeit zu mehreren Senaten

I. Soweit ein Richter mehreren Senaten angehört und von
mehreren Senaten gleichzeitig benötigt wird, geht die An¬
forderung des Senates vor, dem der Richter in erster Linie
zugeteilt ist. Die Anforderung der Großen Senate und des
Dienstgerichts des Bundes geht allen anderen Anforderun¬
gen vor.

II. a) Vertretung in den Zivilsenaten
1. Es vertreten sich jeweils gegenseitig die Mitglieder

des Ia und des Ib Zivilsenats, des IV. und des V. Zivil¬
senats, des III. und des VI. Zivilsenats. Die Mitglieder
des Kartellsenats werden von den Mitgliedern des
Ib Zivilsenats vertreten, die Mitglieder des II. Zivil¬
senats von denen des VII. Zivilsenats, die Mitglieder
des VII. Zivilsenats von denen des VIII. Zivilsenats,
die Mitglieder des VIII. Zivilsenats von denen des
II. Zivilsenats.

2. In eiligen Fällen kann jeder Zivilsenat darüber hinaus
alle anderen Senate in ihrer nummernmäßigen Reihen¬
folge, beginnend mit dem der Nummer nach folgenden
Senat, auf Gewährung eines Vertreters in Anspruch
nehmen.

b) Vertretung in den Strafsenaten
1. Die Mitglieder des 1. Strafsenats werden durch die

des 2. Strafsenats, die Mitglieder des 2. durch die des
4. Strafsenats, die Mitglieder des 4. durch die des
1. Strafsenats vertreten.

2. Ständige Vertreter der Mitglieder des 3. Strafsenats
sind:

Bundesrichter Dr. Pfeiffer (1. Strafsenat)
_ Bundesrichter Mayr, Christian (4. Strafsenat)

Bundesrichter Pikart (1. Strafsenat)
Bundesrichter Hürxthal (4. Strafsenat)

Soweit eine weitere Vertretung im 3. Strafsenat er¬
forderlich wird, ist in der Reihenfolge dieser Vertre¬
tungsfälle jeweils ein anderes Mitglied der Strafsenate
1 und 4 in dieser Reihenfolge berufen.

3. Sind in einer Revisions-Strafsache, die zur Zuständig¬
keit des 3. Strafsenats gehört, so viele Mitglieder des
Senats gemäß § 22 Nr. 1 StPO von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen, daß der
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Senat ohne Zuziehung von Vertretern nicht mehr ord¬
nungsgemäß besetzt ist, so ist an seiner Stelle der
2. Strafsenat zuständig.

4. Zur Vertretung der Mitglieder des 5. (Berliner) Straf¬
senats ist in der Reihenfolge der Vertretungsfälle
jeweils ein Mitglied der Strafsenate 1, 2 und 4 in dieser

eihenfolge berufen.
c) Bestimmung der im Einzelfall zur Vertretung berufenen

Senatsmitglieder
Soweit ein Senat gemäß der vorstehenden Vertretungs¬
regelung einen nicht namentlich bezeichneten Vertreter
zur Verfügung zu stellen hat, sind die dem Senat ange¬
hörenden Bundesrichter in der Reihenfolge vom niedrig¬
sten bis zum höchsten Dienstalter nacheinander zur Ver¬
tretung berufen. Ist der hiernach zur Vertretung berufene
Bundesri hter an der Vertretung verhindert, so tritt der
im Dienstalter folgende Bundesrichter für ihn ein.

d) Ist ein Mitglied der Großen Senate des Bundesgerichts¬
hofes und zugleich sein Vertreter verhindert, die ihm
obliegenden Geschäfte innerhalb des Großen Senats
wahrzunehmen, so tritt an die Stelle des jeweiligen
ordentlichen Vertreters derjenige Vertreter im Großen
Senat für Zivilsachen oder Strafsachen, der jeweils in der
allgemeinen Reihenfolge der Vertreter auf den verhin¬
derten Vertreter folgt.

Anhang
zum Geschäftsverteilungsplan

A. Sitzungstage und Sitzungssäle

Sitzungstage Sitzungssäle
I a Zivilsenat Dienstag (Hauptsitzungstag) H 223

Donnerstag H 223
I b Zivilsenat Freitag (Hauptsitzungstag) H 223

Mittwoch H 223
II. Zivilsenat Montag, Donnerstag H 122

III. Zivilsenat Montag, Donnerstag W 411
IV. Zivilsenat Mittwoch, Freitag H 123
V. Zivilsenat Dienstag, Freitag H 222

VI. Zivilsenat Dienstag, Freitag W 511
VII. Zivilsenat Montag, Donnerstag H 222

VIII. Zivilsenat Montag, Mittwoch W 511
1. Strafsenat Dienstag W 411

Donnerstag H 123
2. Strafsenat (zugleich Senat für Wirtschaftsprüfersachen

sowie Steuerberater- und Steuerbevollmäch-
tigtensachen)

Montag N 241
Mittwoch H 122

3. Strafsenat Mittwoch
(Revisionsverhandlungen)

W 411

4. Strafsenat Mittwo h H 222
Freitag W 411

5. Strafsenat Dienstag, Freitag Berlin
Kartellsenat Donnerstag H 223
Anwaltssenat
Notarsenat } Montag H 223
Patentanwaltssenat J
Ergänzend wird auf die seinerzeit allen Senatspräsidenten und
Bundesrichtern zugeleitete Verfügung vom 11. Juli 1960 hin¬
gewiesen, in der die Senate gebeten worden waren, einzelne
für jeden Senat angegebene Sitzungstage nach Möglichkeit
wegfallen zu lassen.

B. Geschäftsordnung

(Auszug)

§ 3
Präsidium

Das Präsidium beschließt in den ihm durch das Gesetz oder
durch diese Geschäftsordnung zugewiesenen Angelegenheiten.
Es entscheidet außerdem im Zweifelsfall, vor welchen Senat
eine Sache gehört.

§7
Sitzungen

(1) Die Sitzungen der Senate finden wöchentlich an den ein
für allemal bestimmten Tagen statt, unter Vorbehalt außer¬
ordentlic er Sitzungen, die durch die Umstände nötig werden.

(2) Die außerordentli hen Sitzungen der Senate sowie die
Sitzungen des Plenums, der Großen Senate und der Vereinigten
Großen Senate werden von den Vorsitzenden nach Bedürfnis
einberufen.

(3) An Sonntag n und allgemeinen Feiertagen finden Sitzun¬
gen nur in Notfällen statt.

§ 8
Berichterstatter * 

(1) Bei der Revision in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und
in Strafsachen ernennt der Vorsitzende des Senats einen Be¬
richterstatter, und zwar in der Regel, nachdem er Termin zur
mündlichen Verhandlung anberaumt hat. Der Berichterstatter
stellt spätestens eine Woche vor dem Verhandlungstermin dem
Vorsitzenden eine schriftliche Bearbeitung de  Sache mit den
Akten zu. Dem Vorsitzenden steht es frei, vor dem Verhand¬
lungstermin eine weitere vorbereitende Bearbeitung der Sache
durch einen zweiten Berichterstatter anzuordnen oder die Akten
bei den Senatsmitgliedern mit dem Ersuchen umlaufen zu las¬
sen, zu einzelnen bestimmt bezeichneten Rechtsfragen schriftlich
Stellung zu nehmen.

(2) Wird die Revision durch Beschluß erledigt, so genügt ein
mündlicher Vortrag des Berichterstatters.

* (3) Die Vorschriften des Abs. 1 sind sinngemäß anzuwenden

1. bei Berufungen in Patentsachen,

2. bei Beschwerden, die gemäß § 28 des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder ge¬
mäß § 79 der Grundbu hordnung dem Bundesgerichtshof zur
Entscheidung vorgelegt werden,

3. bei Rechtsbeschwerden in Landwirtschaftssachen, sofern es
sich nicht um unzulässige Rechtsbesc werden  andelt,

4. bei anderen Beschwerden und Entscheidungen, wenn ein
Termin zur mündlichen Verhandlung angesetzt wird-, geht
der Entscheidung eine mündliche Verhandlung nicht voraus,
so wird auf mündlichen Vortr g des vom Senatsvorsitzen¬
den zu bestellenden Beri hterstatters entschieden, jedoch
ist eine vorbereitende Bearbeitung nicht ausgeschlossen.

§ 9
Große Senate

(1) In den Fällen der §§ 136, 137 GVG hat der Senat, der die
Entscheidung eines Großen Senats oder der Vereinigten
Großen Senate einholen will, die zu entscheidenden Rechts¬
fragen in einem Beschluß festzustellen und mit diesem Be¬
schluß auch die Akten der Rechtssache dem Vorsitzenden des
Großen Senats oder der Vereinigten Großen Senate zuzustel¬
len. Im Falle des § 136 GVG hat jedoch der Senat, der von
der Entscheidung eines anderen Senats abweichen will, zu¬
nächst bei diesem anzufragen, ob er der Abweichung zu¬
stimmt; wenn der andere Senat zustimmt, so bedarf es keiner
Entscheidung des Großen Senats oder der Vereinigten Großen
Senate.

(2) Der Vorsitzende des Großen Senats oder der Vereinigten
Großen Senate leitet den Beschluß und die Akten dem Gene¬
ralbundesanwalt, wenn dieser zu hören ist, zur schriftlichen
Stellung seiner Anträge vor der Berichterstattung zu.

(3) Es werden zwei Berichterstatter ernannt, von denen der
eine dem Senat angehören muß, der die Entscheidung des
Großen Senats oder der Vereinigten Großen Senate einholt.
Handelt es sich um eine Entscheidung der Vereinigten Großen
Senate, so ist, wenn der erste Berichterstatter einem Zivil¬
senat angehört, als zweiter Berichterstatter ein Mitglied eines
Strafsenats zu bestellen und umgekehrt.

(4) Die Berichte sind schriftlich zu erstatten. Eine Abschrift
der Berichte und der Anträge des Generalbundesanwalts ist
vor der Sitzung jedem Mitglied mitzuteilen, das zur Mitwir¬
kung an der Entscheidung berufen ist. Der Generalbundes¬
anwalt ist von der Sitzung rechtzeitig zu benachrichtigen.

(5) über das Ergebnis der Beratung hat ein vom Vorsitzen¬
den zu bestimmendes Mitglied des Großen Senats oder der
Vereinigten Großen Senate eine Niederschrift aufzunehmen.

(6) Die Entscheidung des Großen Senats oder der Vereinig¬
ten Großen Senate ergeht in Form eines Beschlusses mit Ent¬
scheidungsgründen; der Beschluß muß die Namen der Richter,
die mitgewirkt haben, und den angenommenen Rechtssatz
enthalten und ist von den Richtern zu unterzeichnen. Der
Beschluß kann auch dahin lauten, daß die Entscheidung der
Rechtsfragen mangels der Voraussetzungen der §§ 136, 137
GVG abgelehnt wird.
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12. Spar-Prämien (Gesetz vom 5. Mai 1959   Bundesgesetzbl.
I S. 241  ),

13. Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeit¬
nehmer vom 12. Juli 1961,

14. Beiträge nach dem Bremisc en Gesetz über die Arbeitneh¬
merkammern im Lande Bremen vom 3. Juli 1956,

15. Investitionszulage nach § 21 des Gesetzes zur Förderung
der Wirtschaft von Berlin (West) i. d. F. vom 26. Juli 1962
(Bundesgesetzbl. I S. 493, 499) und nach § 19 des Berlinhilfe¬
gesetzes vom 19. August 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 675).

VII. Senat

1. Zollgesetz mit den dazugehörigen Zollordnungen,
2. Truppenzollgesetz,
3. Zolltarifgesetz mit Zolltarif,
4. Ausfuhrzoll,
5. Abschöpfungserhebungsgesetz vom 25. Juli 1962 mit Ab¬

schöpfungstarif,
6. Umsatzausgleichsteuer,
7. Biersteuer,
8. Branntweinsteuer,
9. Essigsäuresteuer,

10. Gemeindeeinfuhrsteuer auf der Insel Helgoland,
11. Kaffeesteuer,
12. Leuchtmittelsteuer,
13. Mineralölsteuer,
14. Salzsteuer,
15. Schaumweinsteuer,
16. Spielkartensteuer,
17. Süßstoffsteuer,
18. Tabaksteuer,
19. Teesteuer,
20. Zuc ersteuer,
21. Zündwarensteuer,
22. Branntweinmonopol,
23. Zündwarenmonopol,
24. Kohlenabgabe zur Förderung des Bergarbeiterwohnungs¬

baus im Kohlenbergbau,
25. Berliner Ausgleichs bgabe,
26. Schankerlaubnissteuer,
27. Reichsabgabenordnung bei Streitigkeiten über:

a) Hilfeleistung in Steuersachen (§ 107, § 107a AO und
Steuerberatungsgesetz vom 16. August 1961   Bun¬
desgesetzbl. I S. 1301  ),

b) Aufrechnung, wenn der Rechtsstreit ausschließlich die
Aufrechnung betrifft (§ 124 AO),

c) Abrechnungsbescheide (§ 125 AO), wenn die Steuerfor¬
derungen nicht bestritten sind,

d) Verfügungen (§ 91 AO), die nach § 202 AO erzwingbar
sind, und die Androhung und Festsetzung von Zwangs¬
mitteln (§ 202 AO),

e) Festsetzung von Rechtsmittelgebühren und Erstattung
von Gebühren und Auslagen für Personen, die ge¬
schäftsmäßig Hilfe in Steuersachen leisten (§§ 316, 322
und 323 der Reichsabgabenordnung in der bis 31. De¬
zember 1965 geltenden Fassung, § 257 der Reichs¬
abgabenordnung in der seit 1. Januar 1966 geltenden
Fassung),

f) Beitreibungsfragen (Rechtmäßigkeit von Pfändungen,
Unpfändbarkeit von Gegenständen usw.), ausgenom¬
men Arrestanordnung und Arrestvollzug,

28. Finanzgerichtsordnung bei Streitigkeiten über
a) Ansatz der Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen

des Gerichts) sowie über Festsetzung der zu erstatten¬
den gesetzlich vorgesehenen Gebühren und Auslagen
eines Bevollmächtigten oder Beistandes, der zur ge¬
schäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist;

b) Beschlüsse der Finanzgerichte i. S. des § 21 Abs. 3 der
Finanzgerichtsordnung.

Großer Senat
Fälle des § 11 Abs. 3 u. 4 i. V. mit § 184 Abs. 2 Ziff. 5 FGO

Anmerkungen
I. Ausnahmeregelungen

1. Abweichend von der vorstehenden Geschäftsverteilung
hat ein Senat auch über eine ihm nicht zugeteilte
Steuerart mit zu entscheiden, und zwar
a) in den Fällen, in denen die Vorinstanz verschiedene

Steuerarten in einer Entscheidung zusammengefaßt
hat und keine materiell verschiedenen Rechts¬
fragen streitig sind,

b) in den Fällen, in denen die Vorinstanz nach Steuer¬
arten getrennte Entscheidungen getroffen hat, aber
nur eine Rechtsfrage streitig ist, über die einheit¬
lich entschieden werden muß.

In diesen Fällen ist für die gesamte Sache der Senat
zuständig, in dessen Aufgabengebiet die Steuerart mit
dem höchsten Streitwert fällt.

2. Wenn der I., IV. oder VI. Senat für Fälle zuständig
sind, in denen Schätzungen von Einkünften dem Grunde
oder (und) der Höhe nach streitig sind, so sind diese
Senate auch zuständig, soweit in diesen Fällen die
Schätzungen neben Einkünften auch den Umsatz be¬
treffen. Ist außer über die Schätzung noch über eine
andere umsatzsteuerliche Frage zu entscheiden, so ist
hinsichtlich der Umsatzsteuer   auch wegen der
Schätzung des Umsatzes   der V. Senat zuständig.

II. Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen dem I., IV. und
VI. Senat
a) Für Rechtsbeschwerden mit mehreren Streitpunkten,

von denen einer die Höhe des Gewinns betrifft, ist
grundsätzlich der I. oder der IV. Senat zuständig.

b) Ist die Art der Einkünfte streitig, richtet sich die Zu¬
ständigkeit nach der Sachentscheidung der Vorinstanz.

c) Ergibt si h die Zuständigkeit weder nach Ziff. 2 der Auf¬
gabengebiete für den I. bzw. nach Ziff. 1 der Aufgaben¬
gebiete für den IV. und den VI. Senat im Geschäfts¬
verteilungsplan noch nach vorstehender Ausnahme-
und Abgrenzungsregelung, so ist der Senat zuständig,
in dessen Aufgabengebiet die überwiegenden Einkünfte
fallen.

d) Sofern die Geschäftsverteilung in Fällen der einheit¬
lichen Gewinnfeststellung eine buchstabenmäßige Ab¬
grenzung vorsieht, wird sie wie folgt vorgenommen:

Trägt die Firmenbezeichnung Familiennamen, so ist
immer der erste Buchstabe des ersten Familien¬
namens maßgebend,

in den übrigen Fällen ist immer der erste Buchstabe
der Firmenbezeichnung maßgebend.

e) Sofern die Geschäftsverteilung bei natürlichen Personen
eine buchstabenmäßige Abgrenzung vorsieht, richtet
sich die Zuständigkeit in den Fällen, in denen der
Steuerpflichtige verstorben oder in Konkurs gefallen
ist, nach dessen Familiennamen.

III. Reidisabgabenordnung und Finanzgeric tsordnung

a) Die Fachsenate entscheiden über Fragen der Reichs¬
abgabenordnung und der Finanzgerichtsordnung, so¬
weit nicht die Zuständigkeit des VII. Senats (Ziff. 27
und 28 der Aufgabengebiete des VII. Senats) gegeben
ist.

Sind mehrere Streitsachen desselben Steuerpflichtigen
anhängig, so ist zur Entscheidung zuständig
1) über Nichtzulassungsbeschwerden (§ 115 Abs. 3 FGO)

der für die Sachfrage berufene Senat (Anmerkungen
zum Geschäfts verteilungsplan I 1,2),

2) soweit ausschließlich über Fragen der Reichsabgaben¬
ordnung und der Finanzgerichtsordnung zu be¬
finden ist, über die einheitlich entschieden werden
muß (z. B. Wiederaufnahme des Verfahrens, Wieder¬
einsetzung in den vorigen Stand, Rechtsmittel¬
verzicht), der Senat, in dessen Aufgabengebiet die
Steuerart mit dem höchsten Streitwert fällt (An¬
merkungen zum Geschäftsverteilungsplan I 1).

b) Die Säumniszuschläge werden   wie bisher   von
den Senaten behandelt, die für die einzelnen Steuern
zuständig sind.

IV. Saarland

Die saarländischen Steuern werden von denselben Se¬
naten behandelt wie die entsprechenden Steuern in dem
übrigen Teil der Bundesrepublik.

V. Zuständigkeit bei Abgabe von Streitsachen über Investi¬
tionszulage
Hat der I. oder IV. S nat vor dem 1. Januar 1967 einen Be¬
scheid erlassen oder ein Urteil vorbehaltlich der Zu¬
stimmung dieser Senate beschlossen, so bleiben diese
Senate für die mündliche Verhandlung oder für die end¬
gültige Entscheidung nach Eingang der Stellungnahmen
dieser beteiligten Senate zuständig.


